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Regelung Nr. 4 
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Kirchliche Dienstvertragsordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

(KDVO) 

Vom 30. August 2007 (ABl. 2007 S. A 189) 

 

Änderungsübersicht 

Lfd. 

Nr. 

geänderte  

Paragraphen 

Art der 

Änderung Änderung durch Datum Fundstelle 

 15, 40, Anm. zu 40, Anl. 4, Anl. 5  Berichtigung 30.11.2007 ABl. 2007 S. A 227 

1.  15, 36 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 1. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

22.05.2008 ABl. 2008 S. A 90 

2.  3, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 44 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 2. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

27.11.2008 ABl. 2009 S. A 19 

3.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2009 (1.) 28.11.2008 ABl. 2008 S. A 168 

4.  Anm. Nr. 1 zu § 36 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 3. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

09.11.2009 ABl. 2009 S. A 213 

5.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2010 (1.) 09.11.2009 ABl. 2009 S. A 213 

6.  18 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 4. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

08.04.2010 ABl. 2009 S. A 92 

7.  21 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 5. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

18.11.2010 ABl. 2010 S. A 221 

   Bekanntmachung der Neufassung 08.12.2010 ABl. 2010 S. A. 230 

8.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. September 2011 

und ab 1. Januar 2012 (1.) 

30.06.2011 ABl. 2011 S. A 138 

9.  Inhaltsübersicht, 12, Anm. zu 12, 

13, 15, 16, 21, 25, 30, Anm. zu 

36, 41, 45, 46, 47 a, Anm. zu 47 a, 

Anl. 1 

geändert, 

eingefügt 

Arbeitsrechtsregelung zur 6. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

16.07.2012 ABl. 2012 S. A 174 

10.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2013 (1.) 28.06.2013 ABl. 2013 S. A 182 

11.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2015 und 

ab 1. Juni 2015 (1.) 

25.09.2014 ABl. 2014 S. A 274 

12.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2016 und 

ab 1. Juni 2016 (1.) 

16.10.2015 ABl. 2015 S. A 198 

 16  Berichtigung 27.11.2015 ABl. 2015 S. A 242 

13.  18, 19, 20, 23, 27, 28, 29  Arbeitsrechtsregelung zur 7. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

28.09.2016 ABl. 2016 S. A 191 

14.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2017 (1.) 28.09.2016 ABl. 2016 S. A 193 

15.  18 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 8. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

17.08.2017 ABl. 2017 S. A 190 

16.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2018 (1.) 17.08.2017 ABl. 2017 S. A 191 

17.  15, Anlage 1 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 9. Änderung der 

Neufassung der KDVO und zur Erhöhung der 

Entgelte 

25.10.2018 ABl. 2018 S. A 258 

18.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2019 (1.) 25.10.2018 ABl. 2018 S. A 260 

19.  41 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 10. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

15.03.2019 ABl. 2019 S. A 113 

 Anlage 2 zu 14 (Abschn. II Nr. 2)  Berichtigung 15.03.2019 ABl. 2019 S. A 113 

20.  Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntmachung der Tabellenwerte ab 1. Sep-

tember 2019 (1.) 

31.05.2019 ABl. 2019 S. A 114 
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21.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2020 und 

ab 1. Juni 2020 (1.) 

28.06.2019 ABl. 2019 S. A 135 

22.  1, 2, 3, 21, 26, 29, 31, 34, 40 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 11. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

27.02.2020 ABl. 2020 S. A 118 

23.  Inhaltsübersicht, 24, Anlage 6 geändert, 

eingefügt 

Arbeitsrechtsregelung zur 12. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

27.04.2020 ABl. 2020 S. A 139 

24.  Anlage 1 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 13. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

16.07.2020 ABl. 2020 S. A 322 

25.  Anlage 1 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 14. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

24.09.2020 ABl. 2021 S. A 2 

26.  Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntmachung der Tabellenwerte (Einführung 

der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 – 15) ab 

1. März 2021 

12:02:2021 ABl. 2021 S. A 17 

27.  Anlage 1 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 15. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

07.12.2020 ABl. 2021 S. A 52 

28.  Anlage 1, Vorb. 4 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 16. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

06.05.2021 ABl. 2021 S. A 156 

29.  Anlage 1, Vorb. 4 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 17. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

24.06.2021 ABl. 2021 S. A 156 

30.  25 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 18. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

24.06.2021 ABl. 2021 S. A 273 

31.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2022 und 

ab 1. Juli 2022 (1.) 

24.06.2021 ABl. 2021 S. A 273 

32.  Anlage 1 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 19. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

10.01.2022 ABl. 2022 S. A 46 

 25  Berichtigung 25.03.2022 ABl. 2022 S. A 46 

33.  3 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 20. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

05.05.2022 ABl. 2022 S. A 142 

34.  5a, 6, 11a, 15 geändert, 

eingefügt 

Arbeitsrechtsregelung zur 21. Änderung der 

Neufassung der KDVO (I.-II., IV.) 

10.10.2022 ABl. 2022 S. A 231 

35.  16, 46, Anlage 2 zu 14 geändert Bekanntgabe der Entgelte ab 1. Januar 2023 und 

ab 1. November 2023 (1.) 

30.12.2022 ABl. 2022 S. A 246 

36.  18 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 22. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

13.03.2023 ABl. 2023 S. A 63 

37.  Anl. 1 Nr. 3, 14, 15 geändert Arbeitsrechtsregelung zur 23. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

13.03.2023 ABl. 2023 S. A 63 

38.  16, 

6, 18 

geändert Arbeitsrechtsregelung zur 24. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

15.05.2023 ABl. 2023 S. A 135 

39.  15, 27, Anl. 1 Nr. 2 geändert Ergebnis der Schlichtung vom 16. Juni 2023 

Arbeitsrechtsregelung zur 25. Änderung der 

Neufassung der KDVO 

16.06.2023 ABl. 2023 S. A 135 

40.  Anlage 3 zu 14 Abs. 3 eingefügt Bekanntgabe der Entgelte Erziehungsdienst  

ab 1. Januar 2024 

14.08.2023 ABl. 2023 S. A 181 

 Anl. 1 Nr. 3  Berichtigung 05.01.2024 ABl. 2024 S. A 2 

 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-

che Sachsens hat aufgrund von § 5 Abs. 2 Landeskirchliches Mitarbeiterge-

setz (LMG) vom 26. März 1991 (ABl. S. A 35), zuletzt geändert durch das 

Kirchengesetz zur Änderung des Landeskirchlichen Mitarbeitergesetzes vom 

26. April 2004 (ABl. S. A 89), die folgende Neufassung der Regelung 

Nr. 4 - Kirchliche Dienstvertragsordnung (KDVO) - vom 16. Juli 1992 

(ABl. S. A 81) in der Fassung der Veröffentlichung vom 1. Februar 1996 

(ABl. S. A 53), zuletzt geändert durch die Arbeitsrechtsregelung zur 

10. Änderung der KDVO vom 17. Oktober 2005 (ABl. S. A 210) beschlossen: 
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Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für die Rechtsverhältnisse der im Bereich 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in einem privatrechtli-

chen Dienstverhältnis beschäftigten Mitarbeiter in einer der Rentenversiche-

rung unterliegenden Tätigkeit. 

(2) Mit vorheriger Genehmigung des Landeskirchenamtes können in Ausnah-

mefällen im Hinblick auf eine besondere kirchliche Aufgabe die Dienstver-

tragsbedingungen einzelvertraglich abweichend von den Bestimmungen dieser 

Kirchlichen Dienstvertragsordnung vereinbart werden. 

(3) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt nicht für 

a) Mitarbeiter, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-

gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, 

b) Personen, die für einen festen begrenzten Zeitraum ausschließlich oder 

überwiegend zum Zwecke ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden, 

insbesondere Auszubildende, Schülerinnen in der Gesundheits- und Kran-

kenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, Volontäre sowie Prakti-

kanten, 

c) Mitarbeiter, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 88 ff. SGB III 

gewährt werden, 

d) Mitarbeiter, die Arbeiten nach einem entsprechenden öffentlichen Pro-

gramm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verrichten, 

e) Leiharbeitnehmer, 

f) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, 
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g) Mitarbeiter, deren Leistungsfähigkeit infolge einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung beeinträchtigt ist und deren Rehabilitation 

oder Resozialisierung durch Beschäftigungs- und Arbeitstherapiemaß-

nahmen angestrebt wird, 

h) Hochschullehrer und Lehrbeauftragte an Fachhochschulen und Hochschu-

len sowie künstlerische Lehrkräfte an Musikhochschulen und Fachhoch-

schulen für Musik, 

i) Pfarrer in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis. 

 

Anmerkungen: 

1. Soweit in dieser Arbeitsrechtsregelung weibliche oder männliche Bezeichnungen 

gewählt wurden, gelten diese jeweils auch für Personen des anderen Ge-

schlechts. 

2. Die im Freistaat Sachsen geltenden Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehr-

kräfte sind für Mitarbeiter als Lehrkräfte anzuwenden. Für diese Mitarbeiter gilt 

diese Arbeitsrechtsregelung nur insoweit, als durch die in Satz 1 genannten 

Sonderregelungen nichts Abweichendes bestimmt wird. Lehrkräfte im Sinne die-

ser Anmerkung sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und 

Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt. 

Diese Anmerkung gilt nicht für Mitarbeiter, die im Wege der Gestellung an einer 

Schule Unterricht erteilen. 

 

§ 2 

Dienstvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

(1) Der Dienstvertrag wird schriftlich abgeschlossen; dem Mitarbeiter ist eine 

Ausfertigung auszuhändigen. Die Anwendung dieser Dienstvertragsordnung 

ist in den Dienstverträgen zu vereinbaren. 

(2) Mehrere Dienstverhältnisse zu demselben Anstellungsträger dürfen nur 

begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem 

unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Andernfalls gelten sie als ein 

Dienstverhältnis. 

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

Dies gilt auch für Nebenabreden zur Änderung dieses Schriftformerfordernis-

ses. Sie können gesondert gekündigt werden. 

(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit. Die 

Dienstvertragsparteien können eine hiervon abweichende Probezeit im Rah-

men des gesetzlich zulässigen Umfangs vereinbaren. Während der Probezeit, 
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längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann der Dienstvertrag mit einer 

Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.  

 

§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in 

Wort und Tat zu bezeugen. Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwor-

tungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeiter zur Erfüllung dieses Auftra-

ges bei. Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss 

der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeiter im Dienst der Kirche 

übernommen haben.  

(2) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen nachzu-

kommen. Umfang und Art der Dienstpflichten der kirchlichen Mitarbeiter er-

geben sich im Übrigen außer aus dem Dienstvertrag aus den kirchlichen Ge-

setzen, Ordnungen und sonstigen Bestimmungen. 

(3) Der Mitarbeiter hat über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Anstellungsträger angeordnet 

ist, Verschwiegenheit zu wahren; das gilt auch über die Beendigung des 

Dienstverhältnisses hinaus. 

(4) Der Mitarbeiter darf von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 

oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf seine Tätigkeit nicht annehmen. 

Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Anstellungsträgers möglich. Wer-

den dem Mitarbeiter derartige Vergünstigungen angeboten, hat er dies dem 

Anstellungsträger unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Nebentätigkeiten gegen Entgelt hat der Mitarbeiter seinem Anstellungsträ-

ger rechtzeitig vorher in Textform anzuzeigen. Der Anstellungsträger kann die 

Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet 

ist, die Erfüllung der dienstvertraglichen Pflichten des Mitarbeiters oder be-

rechtigte Interessen des Anstellungsträgers zu beeinträchtigen. 

(6) Der Anstellungsträger ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, den 

Mitarbeiter zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung des Betriebs- oder 

Vertrauensarztes nachzuweisen, dass er zur Leistung der dienstvertraglich ge-

schuldeten Tätigkeit in der Lage ist. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der 

Anstellungsträger. 

(7) Der Anstellungsträger, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet 

ist, nur solche Personen zu beschäftigen, die durch Vorlage eines erweiterten 
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Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz ihre Eignung 

nachweisen, ist berechtigt, von diesen bei der Einstellung ein solches Füh-

rungszeugnis zur Einsichtnahme zu verlangen. In regelmäßigen Abständen, 

spätestens jeweils nach 5 Jahren, ist erneut ein aktuelles Führungszeugnis vor-

zulegen. Die dafür entstehenden Kosten bei der Einstellung trägt der Mitarbei-

ter, für die Folgebescheinigungen der Anstellungsträger. 

(8) Der Mitarbeiter hat ein Recht auf Einsicht in seine vollständigen Personal-

akten. Er kann das Recht auf Einsicht auch durch einen hierzu schriftlich Be-

vollmächtigten ausüben lassen. Er kann Auszüge oder Kopien aus seinen Per-

sonalakten erhalten. Der Mitarbeiter muss vor Aufnahme nachteiliger oder 

ungünstiger Tatsachen in die Personalakte gehört werden. Seine Äußerung ist 

zur Personalakte zu nehmen. 

(9) Für die Schadenshaftung der Mitarbeiter finden die für die Kirchenbeam-

ten jeweils geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

 

§ 4 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

(1) Der Mitarbeiter kann aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt 

oder abgeordnet werden. Soll der Mitarbeiter an eine Dienststelle oder einen 

Betrieb außerhalb des bisherigen Dienstortes versetzt oder voraussichtlich län-

ger als drei Monate abgeordnet werden, so ist er vorher zu hören. 

(2) Dem Mitarbeiter kann im dienstlichen/betrieblichen Interesse mit seiner 

Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 

einem anderen kirchlichen oder diakonischen Anstellungsträger zugewiesen 

werden. Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 

Die Rechtsstellung des Mitarbeiters bleibt unberührt. Bezüge aus der Verwen-

dung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

(3) Werden Aufgaben des Mitarbeiters zu einem Dritten verlagert, ist auf Ver-

langen des Anstellungsträgers bei weiter bestehendem Dienstverhältnis die 

dienstvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen 

(Personalgestellung). § 613 a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte blei-

ben unberührt. 

 

Anmerkungen zu Absatz 1: 

1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer 

anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen 

Anstellungsträgers unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverhältnisses. 
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2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei 

einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Anstellungs-

trägers unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverhältnisses. 

 

Anmerkung zu Absatz 2: 

Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverhältnisses – die vo-

rübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der All-

gemeine Teil der KDVO nicht zur Anwendung kommt. 

 

Anmerkung zu Absatz 3: 

Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverhältnisses – die 

auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. Die Modalitäten der Perso-

nalgestellung werden zwischen dem Anstellungsträger und dem Dritten vertraglich 

geregelt. 

 

§ 5 

Qualifizierung 

Der Mitarbeiter ist verpflichtet, seine Kenntnisse und Fähigkeiten durch beruf-

liche Fortbildung aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Der Anstel-

lungsträger ist verpflichtet, hierfür entsprechende Voraussetzungen zu schaf-

fen. 

 

Anmerkung: 

Für die Freistellung zur beruflichen Fortbildung gilt die Anmerkung b Satz 2 zu § 27. 

Der Anstellungsträger hat sich an den Kosten der von ihm genehmigten Fortbil-

dungsmaßnahme im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel je nach 

dem Grad des dienstlichen Interesses an der Fortbildungsmaßnahme im angemesse-

nen Umfang zu beteiligen. Hat der Anstellungsträger die Fortbildungsmaßnahme 

angeordnet, stellt er den Mitarbeiter unter Fortzahlung der Vergütung von der Ar-

beit frei und trägt die Kosten. Für die Erstattung der sich im Zusammenhang mit der 

Fortbildungsmaßnahme ergebenden Reisekosten ist die Reisekostenverordnung ent-

sprechend anzuwenden. 

 

§ 5a 

Besondere Bildungszeit 

(1) Für Maßnahmen zur Förderung der Resilienz, der beruflichen Reflexion 

oder der geistlichen Orientierung kann Mitarbeitern eine besondere Bildungs-

zeit von bis zu 20 Arbeitstagen Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts 

nach § 19 gewährt werden. Die Höchstdauer der besonderen Bildungszeit er-
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höht oder verringert sich entsprechend, wenn regelmäßig an mehr oder weni-

ger als fünf Tagen in der Woche gearbeitet wird. 

(2) Die besondere Bildungszeit kann nur zusammenhängend gewährt werden. 

Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Höchstdauer der Bildungszeit erfolgt 

die Freistellung auch für Zeiten der Vor- und Nachbereitung der Bildungs-

maßnahmen sowie für Zeiten der An- und Abreise. 

(3) Die besondere Bildungszeit kann erstmals gewährt werden, wenn der Mit-

arbeiter mindestens sieben Jahre im Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsrege-

lung oder der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evange-

lischen Kirche in Deutschland – Fassung Sachsen – tätig ist und bei demselben 

Anstellungsträger, der die besondere Bildungszeit gewähren kann, mindestens 

drei Jahre ununterbrochen tätig ist. Weitere Genehmigungen von besonderen 

Bildungszeiten des Mitarbeiters dürfen nur erfolgen, wenn die in Satz 1 ge-

nannten Tätigkeitszeiten nach Abschluss der jeweiligen besonderen Bildungs-

zeit erneut zurückgelegt sind. 

(4) Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne von Absatz 3 Satz 1 und 

2 stehen die Zeiten nach § 16 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a bis e dieser Arbeits-

rechtsregelung gleich. Zeiten einer Unterbrechung von mehr als einem Monat 

und einer maximalen Dauer von drei Jahren sind unschädlich, werden aber 

nicht auf die Zeiten der ununterbrochenen Tätigkeit angerechnet. 

(5) Die besondere Bildungszeit kann nur gewährt werden, wenn dienstliche 

oder betriebliche Belange nicht entgegenstehen und die Finanzierung gesichert 

ist. Betriebliche Belange sind auch Urlaubsansprüche anderer Mitarbeiter, die 

aus sozialen Gründen vorrangig sind. Eine Gewährung ist nicht möglich, wenn 

der Mitarbeiter innerhalb der nächsten zwei Jahre die gesetzliche Altersgrenze 

erreicht oder von der Möglichkeit Gebrauch machen möchte, vor Erreichen 

der Regelaltersgrenze eine Altersrente in Anspruch zu nehmen. Kann die be-

sondere Bildungszeit nicht gewährt werden, sind die Gründe dem Mitarbeiter 

zu erläutern. 

(6) Konnte eine Bildungsmaßnahme im Rahmen der bereits bewilligten Bil-

dungszeit aus Gründen, die der Mitarbeiter nicht zu vertreten hat, nicht ange-

treten werden, oder erkrankt ein Mitarbeiter während der besonderen Bil-

dungszeit und hat noch nicht mehr als ein Vierteil der besonderen Bildungszeit 

in Anspruch genommen, kann ein erneuter Antrag des Mitarbeiters auf Frei-

stellung frühestens nach 1 Jahr nach Mitteilung des Nichtantritts bzw. der vor-

zeitigen Beendigung der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Absatz 5 

Satz 3 gilt in diesen Fällen nicht. Ist eine bereits genehmigte besondere Bil-

dungszeit nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen worden, kann 
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eine Ausgleichszahlung oder Abgeltung nicht verlangt werden. Besteht ein 

gesetzlicher Anspruch auf Bildungsurlaub, ist die besondere Bildungszeit im 

Jahr der Inanspruchnahme darauf anzurechnen. 

(7) Beabsichtigt ein Mitarbeiter, die besondere Bildungszeit in Anspruch zu 

nehmen, ist der Anstellungsträger spätestens bis 30.09. des Vorjahres der Bil-

dungszeit über den beabsichtigten Zeitpunkt und die Dauer der geplanten Bil-

dungszeit in Textform zu informieren. Die Beantragung der Freistellung sollte 

mindestens 6 Monate, muss aber spätestens 4 Monate vor Beginn der Maß-

nahme erfolgen. Der Anstellungsträger hat über den Antrag spätestens zwei 

Monate nach Antragstellung zu entscheiden. 

(8) Im Rahmen der besonderen Bildungszeit dem Mitarbeiter entstehende 

Kosten, wie Teilnehmerbeiträge, Fahrt- und Übernachtungskosten oder Kosten 

einer Teilnahmebescheinigung, werden nicht erstattet. 

(9) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Anstellungsträger nach Abschluss der 

besonderen Bildungszeit eine Teilnahmebestätigung, ein Zertifikat oder einen 

anderen geeigneten Nachweis über die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme 

zu übermitteln. 

 

Abschnitt II 

Arbeitszeit 

§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für vollbe-

schäftigte Mitarbeiter durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich, für Mitarbei-

ter im Erziehungsdienst durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich. Die Ar-

beitswoche beginnt am Montag um 0.00 Uhr und endet am Sonntag um 

24.00 Uhr. 

(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. Abwei-

chend von Satz 1 kann bei Mitarbeitern, die ständig Wechselschicht- oder 

Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

(3) Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird der 

Mitarbeiter am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 

Entgelts nach § 19 von der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach 

Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechen-
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der Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. Die regelmä-

ßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag sowie für den 

24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die 

dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundla-

ge einer Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 Ar-

bZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

(5) Die Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 

Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-

schicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund dienstver-

traglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Ruf-

bereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

(6) Bei Sonntags- und Feiertagsarbeit sollen zwei Sonntage im Monat arbeits-

frei sein, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen. 

Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem Sonn- oder 

Feiertag ist durch entsprechende zusammenhängende Freizeit an einem Werk-

tag der laufenden oder der folgenden Woche auszugleichen. 

Mitarbeiter, die nach ihrem Dienstauftrag ständig sonntags und an Feiertagen 

am Gottesdienst mitwirken oder nach ihrer Dienstanweisung ständig Sonn-

tags- und Feiertagsdienst haben, erhalten unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 

einen dienstfreien Tag während der Woche. Ferner erhalten sie unter Fortzah-

lung der Vergütung jährlich vier dienstfreie Wochenenden (Samstag und 

Sonntag), davon in der Regel zwei im Kalenderhalbjahr. 

(7) In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben 

oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese 

Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeit-

raum von bis zu sieben Tagen verlängert werden, wenn durch Verkürzung der 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeit-

raums nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt 

wird. 

(8) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, bei wechselnden 

Arbeitsstellen an der jeweils vorgeschriebenen Arbeitsstelle. 

(9) Abweichend von Absatz 1 kann bei Vorliegen eines dringenden Bedarfs 

durch Dienstvereinbarung die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit um bis 

zu 4 Stunden auf bis zu 36 Stunden befristet für einen Zeitraum bis zu 12 Mo-

naten verkürzt werden; das Entgelt vermindert sich entsprechend dem Ver-

hältnis der gekürzten Arbeitszeit zur Arbeitszeit nach Absatz 1. Abweichend 
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von Absatz 1 kann die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durch Dienstver-

einbarung um bis zu 3 Stunden auf bis zu 43 Stunden unter entsprechender 

Zahlung des Entgelts befristet erhöht werden. Für Teilzeitbeschäftigte gilt die-

se Regelung entsprechend. 

 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2: 

Die kirchlich überlieferte Zählung, wonach der Sonntag der erste Tag der Woche ist, 

wird von dieser arbeitsrechtlichen Regelung nicht berührt. 

 

Anmerkung zu Absatz 3 Sätze 1 und 2: 

Mitarbeiter, die nach ihrem Dienstauftrag ständig am Tag vor dem 

1. Weihnachtsfeiertag an Gottesdiensten mitwirken, erhalten als Ausgleich einen 

dienstfreien Tag. 

 

§ 7 

Sonderformen der Arbeit 

(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-

gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, 

bei denen Mitarbeiter durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats 

erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. Wechselschichten sind wech-

selnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werk-

tags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeits-

schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßi-

gen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stun-

den in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb 

einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiter, die sich auf Anordnung des Anstel-

lungsträgers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Anstel-

lungsträger bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzu-

nehmen. 

(4) Rufbereitschaft leisten Mitarbeiter, die sich auf Anordnung des Anstel-

lungsträgers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Anstel-

lungsträger anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzu-

nehmen. Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Mitarbeiter 

vom Anstellungsträger mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren 

technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 
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(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. 

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die ver-

einbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Anstellungsträgers geleisteten 

Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von 

Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. 

betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum 

Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden. 

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

die vereinbarte Obergrenze bei einem eingerichteten Arbeitszeitkonto nach 

§ 10 außerhalb der darin genannten maximal möglichen Plusstundenzahl über-

schreiten und angeordnet worden sind. 

 

Anmerkung zu Absatz 6: 

Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, können Mehrarbeitsstunden 

durch entsprechende Freizeit ausgeglichen werden; für die Zeit des Freizeitaus-

gleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festge-

legten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Soweit ein Ausgleich nicht erfolgt, wird die 

Mehrarbeit vergütet (§ 22 Abs. 3). 

 

§ 8 

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

(1) Der Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftig-

ten – je Stunde 

a) für Überstunden  

in den Entgeltgruppen 1 bis 9 25 v. H., 

in den Entgeltgruppen 10 bis 12 15 v. H., 

b) für Nachtarbeit 10 v. H., 

c) für Sonntagsarbeit 25 v. H., 

d) bei Feiertagsarbeit  

- ohne Freizeitausgleich 135 v. H., 

- mit Freizeitausgleich 35 v. H., 
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e) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 22 Uhr,  

soweit diese nicht im Rahmen von  

Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt 5 v. H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 

jeweiligen Entgeltgruppe. Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach 

Satz 2 Buchst. c bis e wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. Auf Wunsch 

des Mitarbeiters können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 

und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu 

zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 

Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. Dies gilt entsprechend 

für Überstunden als solche. Überstunden sind grundsätzlich durch entspre-

chende Freizeit auszugleichen; für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das 

Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-

bestandteile weitergezahlt. Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet 

ist, oder wenn ein solches besteht, der Mitarbeiter jedoch keine Faktorisierung 

nach Satz 4 geltend macht, erhält der Mitarbeiter für Überstunden (§ 7 Abs. 7), 

die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis 

zum Ende des nächsten Kalendermonats – nach deren Entstehen mit Freizeit 

ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde entfallenden 

Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchs-

tens jedoch nach der Stufe 4. Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Über-

stunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich. Für 

Mitarbeiter der Entgeltgruppen 13 bis 15 sind Mehrarbeit und Überstunden 

durch das Tabellenentgelt abgegolten. 

(2) Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgrup-

pe bezahlt. Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für 

Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des Stundenentgelts nach 

Maßgabe der Entgelttabelle. Maßgebend für die Bemessung der Pauschale 

nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. Für die Arbeits-

leistung innerhalb der Rufbereitschaft einschließlich der hierfür erforderlichen 

Wegezeiten wird jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde gerundet und 

mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 

bezahlt. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Ar-

beitszeitkonto nach § 10 zulässig ist. Satz 1 gilt nicht im Falle einer stunden-

weisen Rufbereitschaft. Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 6 liegt bei 

einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. In 

diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Ruf-

bereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Ent-

gelttabelle gezahlt. 
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(3) Für das Entgelt für den Bereitschaftsdienst gelten bis zum Inkrafttreten 

einer neuen Regelung die am 31. Dezember 2007 geltenden Bestimmungen 

fort. 

(4) Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wech-

selschichtzulage von 97,13 Euro monatlich. Mitarbeiter, die nicht ständig 

Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 

0,58 Euro pro Stunde. 

(5) Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage 

von 37 Euro monatlich. Mitarbeiter, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, 

erhalten eine Schichtzulage von 0,22 Euro pro Stunde. 

 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchstaben b bis e und Absätze 2 bis 5: 

Diese Vorschriften sind nur anzuwenden auf Mitarbeiter im ambulanten Pflege-

dienst, auf Mitarbeiter in Heimen und auf Mitarbeiter in Dienststellen mit regelmä-

ßigem Schichtbetrieb, die Arbeit an Sonn- und Feiertagen leisten und für die die 

Bestimmungen des § 6 Abs. 6 Unterabs. 2 nicht angewandt werden können. 

 

§ 9 

Bereitschaftszeiten 

Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich der Mitarbeiter am Arbeits-

platz oder einer anderen vom Anstellungsträger bestimmten Stelle zur Verfü-

gung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, ggf. auch auf 

Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung über-

wiegen. Für Mitarbeiter, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerhebli-

chem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktori-

siert). 

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 

Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 nicht überschreiten. 

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Orga-

nisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem 

Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. 
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Anmerkungen: 

Diese Regelung gilt für Hausmeister, sofern in deren Tätigkeit regelmäßig und in 

nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen. 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

 

§ 10 

Arbeitszeitkonto 

(1) Durch Dienstvereinbarung kann die Einführung von Arbeitszeitkonten auf 

der Grundlage der Absätze 2 bis 7 vereinbart werden. 

(2) In der Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im gan-

zen Betrieb/in der ganzen Dienststelle oder Teilen davon eingerichtet wird. 

Alle Mitarbeiter der Betriebs-/Dienststellenteile, für die ein Arbeitszeitkonto 

eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

(3) In das Arbeitszeitkonto werden Plus- und Minusstunden und Zeiten, die 

durch die Faktorisierung von Überstunden, Bereitschaftsdienst, Rufbereit-

schaft sowie von Zeitzuschlägen (§ 8 Abs. 1) entstehen, eingestellt. Bei Plus- 

oder Minusstunden handelt es sich um tatsächlich durch den Mitarbeiter ge-

leistete Arbeitsstunden, die positiv oder negativ von der vertraglich vorgese-

henen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) abweichen. 

(4) Dem Mitarbeiter ist jederzeit Einsicht in sein Arbeitszeitkonto zu gewäh-

ren. Er kann Kopien aus seinem Arbeitszeitkonto erhalten. 

(5) Pro Kalendermonat kann bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis von der mo-

natlichen Soll-Arbeitszeit um jeweils bis zu maximal 25 Plusstunden bzw. 

bis zu 25 Minusstunden abgewichen werden. Bei einem Teilzeitarbeitsverhält-

nis verringert sich die maximal zulässige monatliche Plus- bzw. Minusstun-

denzahl entsprechend der verringerten Arbeitszeit. Wird die maximale monat-

liche Plusstundenzahl überschritten, so verfallen diese Plusstunden, soweit es 

sich nicht um Überstunden handelt. 

(6) Der Saldo des Arbeitszeitkontos darf maximal 100 Plusstunden betragen. 

Darüber hinaus ist der Mitarbeiter nicht zur Leistung von Plusstunden ver-

pflichtet und berechtigt, es sei denn, diese werden durch den Arbeitgeber aus-

drücklich angeordnet. Solche angeordneten Stunden werden in das Arbeits-

zeitkonto eingestellt. 

(7) Der Saldo des Arbeitszeitkontos darf nicht mehr als 30 Minusstunden aus-

weisen. 
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(8) Der Saldo des Arbeitszeitkontos soll jeweils zu einem vorher definierten 

Stichtag eines Kalenderjahres ausgeglichen werden; dies gilt auch für Minus-

stunden. Der jeweilige Stichtag ist in der Dienstvereinbarung nach Absatz 1 

festzulegen. Ist ein Ausgleich des Saldos aus dienstlichen, betrieblichen oder 

in der Person des Mitarbeiters liegenden Gründen zu dem festgelegten Stich-

tag nicht möglich, so kann das Stundenguthaben über den Stichtag hinaus er-

halten werden. Dies gilt entsprechend auch für Minusstunden. 

 

§ 11 

Ausgleich des Arbeitszeitkontos 

(1) Die Inanspruchnahme des Arbeitszeitkontos erfolgt entsprechend den 

Grundsätzen der Gewährung von Erholungsurlaub. 

(2) Das Arbeitszeitkonto ist bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses aus-

zugleichen. Ist ein Ausgleich aus dienstlichen Gründen nicht möglich, sind die 

angesparten Zeiten abzugelten. Weist das Arbeitszeitkonto bei der Beendigung 

des Dienstverhältnisses einen negativen Saldo auf und erfolgt die Beendigung 

aus Gründen, die der Mitarbeiter zu vertreten hat, so sind nicht geleistete Ar-

beitsstunden mit ausstehendem Arbeitsentgelt zu verrechnen. 

(3) Im Falle des Todes des Mitarbeiters werden vorhandene Zeitguthaben an 

die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. 

(4) Weitere Einzelheiten können durch Dienstvereinbarung geregelt werden. 

 

§ 11a 

Befristete berufliche Auszeit 

(1) Der Anstellungsträger kann dem Mitarbeiter eine befristete berufliche 

Auszeit gewähren, indem der Mitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum mit 

der bisherigen regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt bleibt, entsprechend der 

Vereinbarung ein reduziertes Entgelt erhält (Ansparphase) und anschließend 

unter Fortzahlung eines angemessenen Entgelts entsprechend dem Wertgutha-

ben vollständig von der Arbeitsleistung freigestellt wird (befristete berufliche 

Auszeit). Ansparphase und befristete berufliche Auszeit (Freistellungsphase) 

ergeben zusammen den Bewilligungszeitraum. 

(2) Eine befristete berufliche Auszeit muss mindestens drei und kann längstens 

6 Monate betragen. Für Mitarbeiter als Lehrkräfte nach Anmerkung 2 zu § 1 

KDVO treten an die Stelle von 6 Monaten 12 Monate. Sie kann frühestens 

gewährt werden, wenn der Mitarbeiter zu Beginn des Bewilligungszeitraumes 
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mindestens sieben Jahre im Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelung oder 

der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen 

Kirche in Deutschland – Fassung Sachsen – beschäftigt ist und bei demselben 

Anstellungsträger, der die befristete berufliche Auszeit gewähren kann, min-

destens drei Jahre ununterbrochen tätig ist. Eine befristete berufliche Auszeit 

kann frühestens erneut gewährt werden, wenn die in Satz 2 genannten Tätig-

keitszeiten nach Ende des Bewilligungszeitraumes erneut zurückgelegt sind, 

mit der Maßgabe, dass anstelle des Tätigkeitszeitraumes von 7 Jahren ein sol-

cher von 10 Jahren tritt.  

Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne von Satz 2 und 3 stehen die 

Zeiten nach § 16 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a bis e dieser Arbeitsrechtsrege-

lung gleich.  Zeiten einer Unterbrechung von mehr als einem Monat und einer 

maximalen Dauer von drei Jahren sind unschädlich, werden aber nicht auf die 

Zeiten der ununterbrochenen Tätigkeit angerechnet. 

Für jeden vollen Kalendermonat der beruflichen Auszeit vermindert sich die 

Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs um 

ein Zwölftel. 

(3) Der Bewilligungszeitraum nach Absatz 1 soll eine Dauer von 36 Monaten 

nicht überschreiten. 

(4) Eine befristete berufliche Auszeit kann nur gewährt werden, wenn dienstli-

che Belange nicht entgegenstehen. Eine Gewährung ist nicht möglich, wenn 

der Mitarbeiter innerhalb der nächsten zwei Jahre nach Ende des Bewilli-

gungszeitraumes die gesetzliche Altersgrenze erreicht oder von der Möglich-

keit Gebrauch machen möchte, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Al-

tersrente in Anspruch zu nehmen. 

(5) Zur Durchführung der Maßnahme vereinbart der Anstellungsträger mit 

dem Mitarbeiter die Errichtung eines Langzeitkontos für die Dauer des Bewil-

ligungszeitraumes. Auf dem Langzeitkonto werden in der Ansparphase Ent-

geltbestandteile gutgeschrieben. Das aufgebaute Wertguthaben des Langzeit-

kontos wird für die befristete berufliche Auszeit verwendet, indem der jewei-

lige Zeitausgleich des Langzeitkontos durch Freistellung für volle Kalender-

monate von der Arbeitszeit unter Auszahlung des vereinbarten angemessenen 

Entgelts gewährt wird. Etwaiges Guthaben ist abzurechnen und an den Mitar-

beiter auszuzahlen sowie das Langzeitkonto aufzulösen. 

(6) Zum Wertguthaben gehören das Arbeitsentgelt in Höhe der Differenz des 

regelmäßigen monatlichen Entgelts für die geleitstete regelmäßige Arbeitszeit 

und des gezahlten reduzierten Entgelts entsprechend der Vereinbarung mit 
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dem Mitarbeiter sowie die auf die Entgeltdifferenz entfallenden Arbeitgeber-

anteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag gemäß § 7d Absatz 1 SGB IV 

und die entsprechenden Beiträge zur zusätzlichen betrieblichen Altersversor-

gung einschließlich Eigenanteil des Mitarbeiters. Zur Ansparung von Wert-

guthaben darf höchstens die Hälfte des auf die unbefristet vereinbarte regel-

mäßige Arbeitszeit entfallenden regelmäßigen monatlichen Entgelts genutzt 

werden. Das fällige Arbeitsentgelt muss insgesamt die Geringfügigkeitsgrenze 

übersteigen, es sei denn, die Beschäftigung wurde vor der Freistellung als ge-

ringfügige Beschäftigung ausgeübt. 

Der Mitarbeiter kann die Jahressonderzahlung einbringen mit Ausnahme des 

Erhöhungsbetrages Kind gemäß § 18 Abs. 3 KDVO. Andere Entgeltbestand-

teile sind nicht einzubringen. 

(7) Der Aufbau von Wertguthaben wird für die Dauer der Zeit unterbrochen, 

in der der Mitarbeiter kein monatliches Arbeitsentgelt oder keine Entgeltfort-

zahlung erhält. Ist absehbar, dass das höchstens noch zu erreichende Wertgut-

haben nicht ausreicht, um ein angemessenes Entgelt während der Freistellung 

auszuzahlen, gilt die Vereinbarung zwischen Anstellungsträger und Mitarbei-

ter als vorzeitig beendet. Das Wertguthaben ist abzurechnen und an den Mit-

arbeiter auszuzahlen sowie das Langzeitkonto aufzulösen. 

(8) Das angesparte Wertguthaben auf dem Langzeitkonto wird in Geld ge-

führt. Der Anstellungsträger gewährleistet, dass die Höhe der vereinbarungs-

gemäß eingetragenen Entgelte einschließlich der vom Anstellungsträger dafür 

zu erbringenden Gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge zur zu-

sätzlichen betrieblichen Altersvorsorge für die befristete berufliche Auszeit in 

vollem Umfang zur Verfügung stehen. 

Eine Wertanlage oder Verzinsung ist nicht gestattet. Der Mitarbeiter erhält 

einmal jährlich eine Information in Textform über die Höhe des Wertgutha-

bens. Ein finanzieller Ausgleich von Wertguthaben ist grundsätzlich ausge-

schlossen. Die Abtretung, Verpfändung oder Veräußerung von Wertguthaben 

ist ausgeschlossen. 

(9) Aus wichtigem Grund und mit Zustimmung des Anstellungsträgers kann 

der Mitarbeiter auf eine beantragte oder bereits vereinbarte befristete berufli-

che Auszeit verzichten oder innerhalb des Bewilligungszeitraumes die vorzei-

tige Beendigung der Maßnahme beantragen. Dazu ist eine Vereinbarung zu 

treffen. Das bis zum Zeitpunkt einer möglichen Wiederaufnahme der regelmä-

ßigen Arbeitszeit aufgebaute oder noch verbliebene Wertguthaben ist abzu-

rechnen und an den Mitarbeiter auszuzahlen sowie das Langzeitkonto aufzulö-

sen. 
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(10) Scheidet der Mitarbeiter aus dem Dienstverhältnis vor Beendigung des 

Bewilligungszeitraums aus oder wechselt der Mitarbeiter zu einem anderen 

Anstellungsträger, wird das vorhandene Wertguthaben zur Finanzierung einer 

Freistellung bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens eingebracht, wenn dies nach 

den betrieblichen Gegebenheiten möglich ist. Das bis zum Wechsel nicht ver-

brauchte Wertguthaben ist abzurechnen und an den Mitarbeiter auszuzahlen 

sowie das Langzeitkonto aufzulösen. Wechselt der Mitarbeiter zu einem ande-

ren Anstellungsträger im Bereich dieser Arbeitsrechtsregelung, kann der Mit-

arbeiter beantragen, das zum Tag des Ausscheidens bestehende Wertguthaben 

auf den neuen Anstellungsträger zu übertragen, wenn letzterer der Übernahme 

zustimmt. Die Zustimmung des neuen Anstellungsträgers umfasst auch die 

Rechtsnachfolge in die bestehende Vereinbarung zur befristeten beruflichen 

Auszeit und ist dem bisherigen Anstellungsträger schriftlich nachzuweisen. 

Mit der Übertragung des Wertguthabens erlöschen die Verpflichtungen des 

bisherigen Anstellungsträgers aus der Vereinbarung. 

(11) Verstirbt der Mitarbeiter bevor das gesamte Wertguthaben vereinba-

rungsgemäß für die befristete berufliche Auszeit verwendet wurde, stehen die 

Ansprüche aus dem Wertguthaben den Erben zu. Das verbliebene Wertgutha-

ben ist abzurechnen und an die Erben auszuzahlen sowie das Langzeitkonto 

aufzulösen. 

(12) Die Abrechnung und Auszahlung von nicht oder nicht vollständig in An-

spruch genommener Wertguthaben im Sinne der Absätze 5, 7 und 9 bis 11 

erfolgt wie Arbeitslohn nach sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtli-

chen Maßgaben sowie unter Berücksichtigung der aus dem Wertguthaben zu 

tragenden Beiträge zur zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung und Ei-

genbeteiligung des Mitarbeiters. 

 

Abschnitt III 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

§ 12 

Eingruppierung 

(1) Die Eingruppierung des Mitarbeiters richtet sich nach den Tätigkeits-

merkmalen der Eingruppierungsordnung (Anlage 1). Der Mitarbeiter erhält 

Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der er eingruppiert ist. Der Mitarbeiter ist in 

der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmerkmale die gesamte 

von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die ge-
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samte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Ent-

geltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die 

für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehre-

rer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung ei-

ner Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvor-

gänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Ar-

beitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit 

zusammen zu beurteilen. Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anfor-

derungen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die 

gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. Ist in einem Tätig-

keitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, 

gilt dieses. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Vorausset-

zung in der Person des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung 

erfüllt sein. 

(2) Die Entgeltgruppe des Mitarbeiters ist im Dienstvertrag anzugeben. 

 

Anmerkung zu Absatz 1: 

1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbei-

ten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis des Mitarbeiters, zu einem bei natürli-

cher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife 

Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Be-

treuung einer Personengruppe). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu 

bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespal-

ten werden. 

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeits-

merkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgelt-

gruppe. 

 

§ 13 

Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 

(1) Wird dem Mitarbeiter vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 

den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als seiner Eingruppierung entspricht, 

und hat er diese mindestens zwei Monate ausgeübt, erhält er für die Dauer der 

Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Über-

tragung der Tätigkeit. 

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem 

Betrag, der sich für den Mitarbeiter bei dauerhafter Übertragung nach § 16 

Abs. 3 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 
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§ 14 

Tabellenentgelt 

(1) Der Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenentgelt. Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die er eingruppiert ist, und nach der für ihn 

geltenden Stufe. 

(2) Die Mitarbeiter erhalten Entgelt nach der Anlage 2 – Entgelttabelle –. 

(3) Die Mitarbeiter im Erziehungsdienst nach Anlage 1 Nummer 3 erhalten 

Entgelt nach der Anlage 3 – Entgelttabelle Erziehungsdienst.  

(4) Soweit im Abschnitt III auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 

wird, entspricht 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 

I 2 

II 4 

III 5 

IV und V 8 

VI 9 

VII und VIII 10 

IX 11 

X 12. 

 

§ 15 

Stufen der Entgelttabelle 

(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 und I bis X umfassen sechs Stufen. Die Ab-

weichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der Ein-

gruppierungsordnung geregelt. 

(2) Bei der Einstellung werden die Mitarbeiter der Stufe 1 zugeordnet, sofern 

keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. Verfügen Mitarbeiter über eine 

einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einer Tätigkeit 

in einem Dienstverhältnis zu einem Anstellungsträger, der vom Geltungsbe-

reich dieser Arbeitsrechtsregelung oder einer Arbeitsrechtsregelung wesentlich 

gleichen Inhalts erfasst wird, werden die Zeiten dieser Tätigkeit für die Stu-

fenzuordnung berücksichtigt. Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-

destens einem Jahr in einem Dienstverhältnis zu einem anderen Anstellungs-

träger erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungswei-
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se – bei Einstellung nach dem 31. Dezember 2011 und Vorliegen einer ein-

schlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren – in Stu-

fe 3. Unabhängig davon kann der Anstellungsträger bei Neueinstellungen zur 

Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 

ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tä-

tigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

(3) Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stufe nach folgenden Zeiten 

einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei dem-

selben Anstellungsträger (Stufenlaufzeit): 

- Stufe 2  nach einem Jahr  in Stufe 1, 

- Stufe 3  nach zwei Jahren  in Stufe 2, 

- Stufe 4  nach drei Jahren  in Stufe 3, 

- Stufe 5  nach vier Jahren  in Stufe 4 und 

- Stufe 6  nach fünf Jahren in Stufe 5. 

Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der 

Eingruppierungsordnung geregelt. 

(4) Die Entgeltgruppe 1 umfasst zwei Stufen (Stufen 5 und 6). Einstellungen 

erfolgen zwingend in der Stufe 5 (Eingangsstufe). Die Stufe 6 wird nach fünf 

Jahren ununterbrochener Tätigkeit in Stufe 5 erreicht; § 16 Abs. 2 bleibt unbe-

rührt. 

 

Anmerkung zu Absatz 1:  

Mitarbeiter, die in der Eingruppierungsordnung in der Nummer 2 eingruppiert sind, 

werden ab dem 01.01.2024 bei ihrer Einstellung der Stufe 3 zugeordnet. Mitarbeiter, 

die am 01.01.2024 in der Eingruppierungsordnung in der Nummer 2 Stufe 1 oder 2 

zugeordnet sind, werden ab diesem Zeitpunkt der Stufe 3 zugeordnet. Die Stufenlauf-

zeit in Stufe 3 beginnt neu. Für alle anderen Mitarbeiter im kirchenmusikalischen 

Dienst, die am 31.12.2023 schon und am 01.01.2024 noch in einem Dienstverhältnis 

im Geltungsbereich der KDVO im kirchenmusikalischen Dienst beschäftigt sind, 

werden einmalig 12 Monate zusätzlich für die Stufenlaufzeit berücksichtigt. 

 

Anmerkung zu Absatz 2: 

Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder 

einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 

 

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 

Arbeitsrechtsregelungen wesentlich gleichen Inhalts sind:  
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Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Union Evangelischer Kirchen (KAVO 2008) 

mit der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü) 

Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs (KAVO 2008) mit der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Überleitung 

der Mitarbeiter in die KAVO 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü) 

Kirchliche Arbeitsvertragsordnung für Angestellte der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Thüringen (KAVO II) mit der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü) 

 

§ 16 

Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) Die Mitarbeiter erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste 

Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 

(2) Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 

stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 20 bis zu 26 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Anstellungsträger vor dem An-

tritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im 

Kalenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 

von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung 

bei Mitarbeitern, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkeh-

rende Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftig-

te), sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu 

der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 

nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit 

dem Tag der Arbeitsaufnahme. Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürze-

ren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden 

Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

(3) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter 

derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenent-
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gelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als 

eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob 

faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefun-

den hätte. Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellen-

entgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 100 Euro in den Ent-

geltgruppen 1 bis 8 beziehungsweise weniger als 180 Euro in den Entgelt-

gruppen 9 bis 15, so erhält der Mitarbeiter während der betreffenden Stufen-

laufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 

100 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise von monatlich 180 Euro 

(Entgeltgruppen 9 bis 15); steht dem Mitarbeiter neben dem bisherigen 

und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgruppenzulage oder eine Besitz-

standszulage nach § 41 oder § 45 Abs. 5 Satz 2 zu, wird die Entgeltgruppenzu-

lage bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet 

und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. Die Stufenlaufzeit in der 

höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. Bei einer 

Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 

höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. Der Mitarbeiter erhält 

vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das ent-

sprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der 

betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garantiebe-

trags. 

 

§ 17 

Erschwerniszuschläge 

(1) Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche 

Erschwernisse beinhalten. Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der 

Eingruppierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden 

sind. 

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich 

grundsätzlich nur bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 
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(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhn-

lichen Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeits-

schutz, ausreichend Rechnung getragen wird. 

(4) Die Zuschläge betragen 5 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils 

des individuellen monatlichen Tabellenentgelts nach § 14. 

 

§ 18 

Jahressonderzahlung 

(1) Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Dienstverhältnis stehen, haben An-

spruch auf eine Jahressonderzahlung. 

(2) Die Jahressonderzahlung beträgt 

in den Entgeltgruppen 1 bis 6 75 v. H., 

in den Entgeltgruppen 7 bis 9 60 v. H. und 

in den Entgeltgruppen 10 bis 15 40 v. H. 

des dem Mitarbeiter in den Kalendermonaten Juli, August und September 

durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben 

hierbei das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit 

Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit). Der 

Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. Bei 

Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, 

tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des 

Dienstverhältnisses. In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des 

Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teil-

zeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 

dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 

(3) Der sich nach den Absätzen 1 bis 2 ergebende Betrag der Jahressonderzah-

lung erhöht sich um 300 Euro für jedes Kind, für das dem Mitarbeiter für den 

Monat September bzw. für den nach Absatz 2 Satz 3 maßgebenden Kalender-

monat Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder dem Bun-

deskindergeldgesetz (BKGG) zugestanden hat oder ohne Berücksichtigung 

des § 64 oder des § 65 EStG oder des § 3 oder des § 4 BKGG zugestanden 

hätte, sofern der Mitarbeiter für dieses Kind keinen Anspruch auf einen kin-

derbezogenen Entgeltbestandteil nach § 43 hat. § 22 Absatz 2 ist anzuwenden; 

maßgebend ist der Beschäftigungsumfang am 1. September beziehungsweise 

bei Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis nach dem 1. September beginnt, der 

Tag des Beginns des Dienstverhältnisses. Haben mehrere Mitarbeiter im Gel-
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tungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelung Anspruch auf den Erhöhungsbetrag, 

wird der Erhöhungsbetrag nur an den tatsächlichen Empfänger des Kindergel-

des gezahlt.  

Ein Anspruch auf den Erhöhungsbetrag nach Satz 1 besteht nicht, wenn eine 

andere Person, die im öffentlichen, kirchlichen oder diakonischen Dienst steht 

oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen, kirchlichen oder diakonischen 

Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnord-

nung versorgungsberechtigt ist, Anspruch auf einen kinderbezogenen Entgelt-

bestandteil oder einen kinderbezogenen Besoldungs- oder Versorgungsanteil 

für dieses Kind hat.  

Mitarbeiter, die über den 31. Dezember 2016 hinaus in einem Dienstverhältnis 

zu einem Anstellungsträger unter dem Geltungsbereich dieser Dienstvertrags-

ordnung stehen und bei denen durch das Inkrafttreten dieser Arbeitsrechtsre-

gelung der Anspruch auf den Erhöhungsbetrag entfiele, erhalten den Erhö-

hungsbetrag weiter, so lange die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind. 

(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 3 vermindert sich um ein Zwölftel 

für jeden Kalendermonat, in dem Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt o-

der Fortzahlung des Entgelts nach § 19 haben. Die Verminderung unterbleibt 

für Kalendermonate, 

1. für die Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen 

vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich 

wieder aufgenommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-

ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind ge-

boren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch be-

standen hat; 

2. in denen Mitarbeitern Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur we-

gen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 

nicht gezahlt worden ist. 

(5) Abweichend von Absatz 1 erhalten Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis 

spätestens mit Ablauf des 30. November endet und die mindestens vom Be-

ginn des Kalenderjahres an ununterbrochen im Dienstverhältnis gestanden 

haben, eine Jahressonderzahlung, 

1. wenn sie wegen 
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a) des Bezugs einer Rente wegen Alters gemäß § 33 Absatz 2 SGB VI 

durch Erreichen der Regelaltersgrenze oder 

b) des Bezugs einer unbefristeten Rente wegen verminderter Erwerbsfä-

higkeit gemäß § 33 Absatz 3 SGB VI, ausgeschieden sind, oder 

2. wenn sie im unmittelbaren Anschluss an das Dienstverhältnis bei einem 

Anstellungsträger des kirchlichen Dienstes innerhalb des Geltungsberei-

ches dieser Dienstvertragsordnung eingestellt werden. 

An die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 Satz 1 treten die letz-

ten drei Kalendermonate vor dem Monat des Ausscheidens. Der Bemessungs-

satz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe im letzten vollen Kalendermonat 

des Dienstverhältnisses. Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November aus-

gezahlt. In den Fällen des Absatzes 5 wird die Jahressonderzahlung bei Been-

digung des Dienstverhältnisses gezahlt. 

 

Anmerkung zu Absatz 2: 

Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die 

gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei 

einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. Ist im Bemessungszeitraum nicht für 

alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei 

Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 

30,67 multipliziert. Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, blei-

ben hierbei unberücksichtigt. Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger 

als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für 

alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 

 

Anmerkung zu Absatz 3: 

Der Erhöhungsbetrag entfällt ab dem Kalenderjahr, in dem für das Kind vor dem 

Monat September das Kindergeld entfällt. 

 

§ 19 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 20 Abs. 1, § 24, 

§ 25, § 26 und § 27 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Mo-

natsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Die nicht in Mo-

natsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Ba-

sis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden 

letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. Ausge-
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nommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte 

Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und 

Mehrarbeit), Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 21 

Absatz 2 und 3. 

 

Anmerkungen zu den Sätzen 2 und 3: 

1. Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Dienstverhältnis bestan-

den hat. Hat das Dienstverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 

sind die vollen Kalendermonate, in denen das Dienstverhältnis bestanden hat, 

zugrunde zu legen. Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die 

nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde ge-

legt. 

2. Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Vertei-

lung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der 

Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungs-

zeitraum zugestanden haben. Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu 

Beginn des Berechnungszeitraums. Bei einer abweichenden Verteilung der Ar-

beitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. So-

fern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorla-

gen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 die für diese Aus-

falltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Aus-

falltage selbst unberücksichtigt. 

3. Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der 

individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzah-

lung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten 

individuellen Daten zu ermitteln. Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden 

Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl 

der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 

4. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, 

sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpas-

sung zustanden, um 90 v. H. Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltanpas-

sung zu erhöhen. 

 

§ 20 

Entgelt im Krankheitsfall 

(1) Werden Mitarbeiter durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Ar-

beitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis 

zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 19. Bei erneuter Arbeitsunfä-

higkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Als unverschuldete Arbeitsun-

fähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Fol-
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ge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne 

von § 9 EFZG. 

(2) Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für 

die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen 

gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags 

zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem 

Nettoentgelt. Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte 

Entgelt im Sinne des § 19 (mit Ausnahme der Leistungen nach § 21 Absatz 1); 

bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Mitarbei-

tern ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich 

Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. Für Mitarbeiter, die nicht der Versi-

cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei 

einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der 

Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei 

Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zu-

grunde zu legen. Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fikti-

ve Krankengeld entsprechend § 22 Absatz 2 zeitanteilig umzurechnen. 

(3) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 30 Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche 

und 

von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 26. Woche 

seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. Maß-

geblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, 

die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. In-

nerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Ab-

satz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genann-

ten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch 

mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

(4) Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Dienstverhältnisses 

hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss wird zudem 

nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente 

oder eine vergleichbare Leistung aufgrund eigener Versicherung aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterblie-

benenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, 

die nicht allein aus Mitteln der Mitarbeiter finanziert ist. Überzahlter Kran-

kengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in 

demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der 

Beschäftigten gehen mit Ausnahme der gesetzlichen Rentenansprüche inso-
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weit auf den Anstellungsträger über. Die Rückforderung überzahlten Kran-

kengeldzuschusses durch die Gewährung einer gesetzlichen Rente ist durch 

den Anstellungsträger gegenüber dem Mitarbeiter geltend zu machen. Der An-

stellungsträger kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, 

der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im 

Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, der Mitar-

beiter hat dem Anstellungsträger die Zustellung des Rentenbescheids schuld-

haft verspätet mitgeteilt. 

 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 

§ 21 

Besondere Zahlungen 

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fas-

sung haben Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis voraussichtlich mindestens 

sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 

Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen 

Kalendermonat 6,65 Euro. Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalen-

dermonat, in dem der Mitarbeiter dem Anstellungsträger die erforderlichen 

Angaben in Textform mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate 

desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zu-

gang der Mitteilung beim Anstellungsträger ein. Die vermögenswirksame 

Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Ta-

bellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. Für Zei-

ten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung 

Teil des Krankengeldzuschusses. Die vermögenswirksame Leistung ist kein 

zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(2) Mitarbeiter erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäfti-

gungszeit (§ 30 Abs. 3) 

von 10 Jahren in Höhe von 125 Euro 

von 20 Jahren in Höhe von 250 Euro, 

von 30 Jahren in Höhe von 400 Euro, 

von 40 Jahren in Höhe von 500 Euro. 
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Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. Beschäfti-

gungszeiten, die bei mehreren Anstellungsträgern im Geltungsbereich dieser 

Kirchlichen Dienstvertragsordnung zurückgelegt wurden, werden bei der Er-

mittlung des Zeitpunktes für das Jubiläumsgeld zusammengerechnet. 

(3) Beim Tod von Mitarbeitern, deren Dienstverhältnis nicht geruht hat, wird 

der Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/ dem Lebenspartner im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld ge-

währt. Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in 

einer Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstor-

benen gezahlt. Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt 

den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Anstellungsträger zum Erlöschen; 

die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

 

§ 22 

Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbe-

standteile ist der Kalendermonat, soweit in dieser Arbeitsrechtsregelung nicht 

ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. Die Zahlung erfolgt am letzten 

Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von dem 

Mitarbeiter benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen 

Union. Fällt der Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 

31. Dezember, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt 

der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. Entgeltbestandteile, die nicht 

in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 19 sind 

am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

(2) Soweit in dieser Arbeitsrechtsregelung nicht ausdrücklich etwas anderes 

geregelt ist, erhalten teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter das Tabellenentgelt (§ 14) 

und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer 

individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen 

Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Mitarbeiter entspricht. 

(3) Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgelt-

bestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil ge-

zahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Besteht nur für einen Teil eines 

Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige 

oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des 

Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-

bestandteile gezahlt. Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
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sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 

4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und ent-

sprechende Sonderregelungen) zu teilen. 

(4) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 

mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzu-

runden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durch-

geführt. Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalender-

monats, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgelt-

bestandteile (z. B. Zeitzuschläge) pauschaliert werden. 

 

§ 23 

Betriebliche Altersversorgung 

(1) Mitarbeiter, die nach dem 31. Dezember 1996 in einem unter den Gel-

tungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelung fallenden Dienstverhältnis stehen, 

erhalten nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelische Zusatzversor-

gungskasse in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie hiernach der Zusatz-

versorgungspflicht unterliegen, eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung. 

(2) Der Mitarbeiter beteiligt sich an der Finanzierung der durch den Anstel-

lungsträger an die Evangelische Zusatzversorgungskasse nach deren Satzung 

monatlich zu zahlenden Pflichtbeiträge.  

Bis zu einem Beitragssatz von 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Ent-

gelts erfolgt die Finanzierung der Pflichtbeiträge ohne finanzielle Beteiligung 

des Mitarbeiters. Ein darüber hinausgehender Pflichtbeitrag wird zur Hälfte als 

Beteiligung vom Mitarbeiter mit der Maßgabe getragen, dass bis zu einem 

Beitragssatz von 4,8 v. H. der Pflichtbeitrag durch den Anstellungsträger und 

ein darüber hinausgehender Pflichtbeitrag bis zu einem Beitragssatz von 

5,6 v. H. durch den Mitarbeiter getragen werden. Ein über den Beitragssatz 

von 5,6 v. H. hinausgehender Pflichtbeitrag wird zur Hälfte als Beteiligung 

vom Mitarbeiter getragen.  

Zur Umsetzung von Satz 3 erfolgt die Beteiligung des Mitarbeiters in der Zeit 

vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 in folgenden Schritten: 

0,2 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab dem Jahr 2017, 

0,4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab dem Jahr 2018, 
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0,6 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab dem Jahr 2019 

und 

0,8 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab dem Jahr 2020. 

(3) Der Mitarbeiter kann verlangen, dass nach § 1 a Abs. 1 des Gesetzes zur 

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 

(BGBl. S. 3610) in der jeweils geltenden Fassung die Umwandlung von Ent-

gelt in betriebliche Altersversorgung bei der Evangelischen Zusatzversor-

gungskasse nach deren Satzung durchgeführt wird, sofern die gesetzlichen 

Höchstgrenzen des § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz nicht bereits durch Ar-

beitgeberbeiträge zur Zusatzversorgung ausgeschöpft sind. Die Einzelheiten 

der Entgeltumwandlung bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse be-

stimmen sich nach deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils 

geltenden Fassung. 

(4) Soweit Mitarbeiter unter den Geltungsbereich der Ordnung über die Kirch-

liche Altersversorgung vom 26. November 1996 (ABl. S. A 270) in der je-

weils geltenden Fassung fallen, erhalten sie eine zusätzliche Alters- und Hin-

terbliebenenversorgung und richtet sich ihr Entgeltumwandlungsanspruch ab-

weichend von den Absätzen 1 und 2 nach der Ordnung über die Kirchliche 

Altersversorgung (KAV). 

 

§ 24 

Beschäftigungssicherung, Kurzarbeit 

(1) In wirtschaftlichen Notlagen von Dienststellen bzw. Einrichtungen können 

Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung durch Dienstvereinbarung be-

fristet die Arbeitsentgelte um bis zu 10 v. H. reduzieren. Eine wirtschaftliche 

Notlage ist anzunehmen, wenn die Dienststelle bzw. die Einrichtung oder ein 

wirtschaftlich selbstständig arbeitender Teil nicht in der Lage ist oder kurzfris-

tig sein wird, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Ver-

pflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen, wenn ein im 

Einvernehmen zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung vorge-

schlagener Wirtschaftsprüfer oder sonstiger Sachverständiger dies bestätigt. 

(2) Einzelheiten zur Beschäftigungssicherung nach Absatz 1 regelt die Anla-

ge 3 – Beschäftigungssicherung –. 

(3) Für Fälle von erheblichem Arbeitsausfall im Sinne des § 96 des Dritten 

Sozialgesetzbuches in den Einrichtungen oder Teilen von Einrichtungen im 

Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelung können Dienststellenleitung und 
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Mitarbeitervertretung durch Dienstvereinbarung Kurzarbeit einführen. In Ein-

richtungen ohne Mitarbeitervertretung ist die Kurzarbeit mit jedem betroffe-

nen Mitarbeiter gesondert zu vereinbaren. Einzelheiten zur Vereinbarung von 

Kurzarbeit regelt die Anlage 6 – Einführung von Kurzarbeit –. 

 

Abschnitt IV 

Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 25 

Erholungsurlaub 

(1) 
1
Mitarbeiter haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub 

unter Fortzahlung des Entgelts (§ 19). 
2
Bei Verteilung der wöchentlichen Ar-

beitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in 

jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 
3
Bei einer anderen Verteilung der wö-

chentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert 

sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 
4
Verbleibt bei der Berechnung des 

Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er 

auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem 

halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 
5
Der Erholungsurlaub muss im 

laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genommen werden. 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei 

Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Er-

holungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betriebli-

chen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist 

er bis zum 31. Mai anzutreten. 

b) Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält der 

Mitarbeiter als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Dienstverhält-

nisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt 

unberührt. 

c) Ruht das Dienstverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalen-

dermonat um ein Zwölftel. 

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 22 

genannten Zeitpunkt gezahlt. 
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Anmerkung zu Absatz 1 Satz 6: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 

Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

 

§ 26 

Zusatzurlaub 

(1) Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 zusteht, erhalten 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate einen Arbeitstag 

Zusatzurlaub. 

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige 

Vertreter) erhalten Mitarbeiter, denen die Zulage nach § 8 Abs. 4 Satz 2 oder 

Abs. 5 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 

geleistet haben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 

haben. 

(3) Zusatzurlaub nach dieser Arbeitsrechtsregelung und sonstigen Bestim-

mungen mit Ausnahme von § 208 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs 

Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 

(Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht über-

schreiten. Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht 

anzuwenden. Bei Mitarbeitern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt 

abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 25 Abs. 1 

Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Im Übrigen gilt § 25 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 

 

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 2: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 

Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 

nach Satz 1 und 2 erfüllt sind. Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtar-

beit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbe-

freiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen 

des § 20 unschädlich. 
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§ 27 

Arbeitsbefreiung, Sonderurlaub 

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Mitarbeiter unter Fortzahlung des 

Entgelts nach § 19 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freige-

stellt werden, gelten die folgenden Anlässe: 

a) Niederkunft der Ehefrau oder der Lebenspartnerin  

im gemeinsamen Haushalt ein Arbeitstag, 

b) Tod von Ehegatten, Lebenspartnern  

im gemeinsamen Haushalt,  

Kindern, Eltern und Geschwistern zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus einem betrieblichen Grund  

an einen anderen Ort ein Arbeitstag, 

d) 10-, 20-, 30- und 40-jähriges  

Dienstjubiläum ein Arbeitstag, 

e) der Tag der Taufe, Konfirmation, Erstkommunion eines Kindes oder der 

kirchlichen Trauung des Mitarbeiters 

f) schwere Erkrankung 

aa) eines Angehörigen, soweit er in demsel-

ben Haushalt lebt und nicht unter Dop-

pelbuchstabe bb fällt ein Arbeitstag 

 im Kalenderjahr, 

bb) eines im eigenen Haushalt lebenden 

Kindes unter 12 Jahren oder dessen Be-

treuungsperson, wenn im laufenden Ka-

lenderjahr kein Anspruch gemäß 

§ 45 SGB V besteht oder bestanden hat,  bis zu vier Arbeitstagen 

 im Kalenderjahr. 

Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht 

überschreiten. 

g) Ärztliche Behandlung von Mitarbeitern, wenn diese nach ärztlicher Be-

scheinigung während der Arbeitszeit erfolgen muss. 

(1a) Anstelle der Zeitzuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) und c) 

bis e) erhalten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker eine besondere Ar-

beitsbefreiung von zwei Arbeitstagen (in Stufe 6 gilt: nach einer zurückgeleg-

ten Zeit von 6 Jahren 3 Arbeitstage, nach einer zurückgelegten Zeit von 
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12 Jahren 4 Arbeitstage) im Kalenderjahr unter Fortzahlung des Entgelts und 

der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen. Die Arbeitsbefreiung ist inner-

halb des jeweiligen Kalenderjahres zu nehmen und ist nicht übertragbar. Be-

ginnt oder endet das Dienstverhältnis im Laufe eines Kalenderjahres, so be-

trägt die Arbeitsbefreiung für jedes volle Halbjahr, in dem das Dienstverhält-

nis besteht, einen Arbeitstag. Die Dienstbefreiung ist möglichst zusammen-

hängend während einer Zeit zu gewähren, in der die dienstlichen Belange es 

gestatten. § 25 Absatz 1 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Fälle hinaus wird der Mitarbeiter zur Aus-

übung eines Amtes als Mitglied der nach Verfassung, Gesetz oder Satzung 

leitenden kirchlichen Organe und ihrer Ausschüsse unter Fortzahlung des Ent-

gelts (§ 19) für die Dauer der unumgänglich notwendigen Abwesenheit von 

der Arbeit freigestellt. Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, gilt 

die Regelung des Satzes 1 auch für die Teilnahme am Deutschen Evangeli-

schen Kirchentag entsprechend. Mitarbeitern, die der Arbeitsrechtlichen 

Kommission als Mitglied oder Stellvertreter angehören oder von ihr zur Mit-

arbeit herangezogen werden, ist Arbeitsbefreiung in dem für ihre Tätigkeit in 

dieser Kommission notwendigen Umfang ohne Minderung des Entgelts zu 

erteilen. 

(3) Der Anstellungsträger kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefrei-

ung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 19 bis zu drei Arbeitstagen gewäh-

ren. In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Ar-

beitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Ver-

hältnisse es gestatten. 

(4) Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertretern in Organen 

der Gewerkschaften oder Berufsverbänden auf Anfordern der Gewerkschaften 

oder Berufsverbände Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter 

Fortzahlung des Entgelts nach § 19 erteilt werden, sofern nicht dringende 

dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. Dies gilt entsprechend 

für die gewählten Vertreter in Organen der Verbände kirchlicher Mitarbeiter. 

(5) Wenn keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen, soll auf An-

trag in den folgenden Fällen Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge ge-

währt werden: 

a) tatsächliche Betreuung und Pflege eines Kindes unter 18 Jahren, für das 

das Sorgerecht besteht; 

b) tatsächliche Betreuung und Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pfle-

gebedürftigen sonstigen Angehörigen.  
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Darüber hinaus kann Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge aus wichti-

gem Grund gewährt werden, wenn die betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

(6) Sonderurlaub gilt nicht als Beschäftigungszeit, es sei denn, der Anstel-

lungsträger hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein betriebliches Inte-

resse anerkannt. 

 

Anmerkungen: 

Der Mitarbeiter erhält auch Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zur 

Erfüllung allgemeiner Pflichten nach dem Recht der Landeskirche 

a) zur Ausübung kirchlicher öffentlicher Ehrenämter 

b) zur Ausübung des kirchlichen Wahl- und Stimmrechts und zur Beteiligung an 

kirchlichen Wahlausschüssen. Außerdem kann der Mitarbeiter zur Teilnahme an 

Veranstaltungen beruflicher Vereinigungen oder zur beruflichen Fortbildung 

(§ 5) unter Fortzahlung des Entgelts die erforderliche Arbeitsbefreiung erhalten. 

 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach 

Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönlichen 

Gründen). 

 

Abschnitt V 

Befristung und Beendigung des Dienstverhältnisses 

§ 28 

Befristete Dienstverträge 

Befristete Dienstverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsge-

setzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Ar-

beitsverträgen zulässig. 

 

§ 29 

Beendigung des Dienstverhältnisses ohne Kündigung 

(1) Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

a) mit Ablauf des Monats, in dem der Mitarbeiter das gesetzlich festgelegte 

Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

(2) Das Dienstverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Be-

scheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, 



3.5.2 Kirchliche DienstvertragsO ARK 

40 Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

wonach der Mitarbeiter voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. Der Mitar-

beiter hat den Anstellungsträger von der Zustellung des Rentenbescheids un-

verzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des 

Rentenbescheids, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbe-

ginn vorangehenden Tages. Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst-

verhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrati-

onsamtes noch nicht vor, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des Tages der 

Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. Das Dienstver-

hältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers 

eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Dienstverhältnis für 

den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente 

rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der 

auf den Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt. 

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Dienstverhält-

nis nicht, wenn der Mitarbeiter nach seinem vom Rentenversicherungsträger 

festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen 

geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit 

dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der 

Mitarbeiter nach Zugang des Rentenbescheids und nach Zugang der Mittei-

lung des Anstellungsträgers über die Beendigung des Dienstverhältnisses in-

nerhalb von zwei Wochen seine Weiterbeschäftigung in Textform beantragt. 

(4) Verzögert der Mitarbeiter schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht er Al-

tersrente nach § 236, § 236 a oder § 236 b SGB VI oder ist er nicht in der ge-

setzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbe-

scheids das Gutachten eines Amtsarztes oder eines nach § 3 Abs. 6 Satz 1 be-

stimmten Arztes.  

Das Dienstverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem dem 

Mitarbeiter das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

(5) Soll der Mitarbeiter, dessen Dienstverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a ge-

endet hat, ausnahmsweise weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher 

Dienstvertrag abzuschließen. Das Dienstverhältnis kann jederzeit mit einer 

Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Dienst-

vertrag nichts anderes vereinbart ist. 
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§ 30 

Kündigung des Dienstverhältnisses 

(1) Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Dienstverhältnisses 

beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. Im Übrigen 

beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) 

bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 

von mindestens 12 Jahren 6 Monate zum Schluss eines   

Kalendervierteljahres. 

(2) Dienstverhältnisse von Mitarbeitern, die das 55. Lebensjahr vollendet ha-

ben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 20 Jahren 

durch den Anstellungsträger nur aus einem wichtigen Grund gekündigt wer-

den. Soweit Mitarbeiter nach § 53 Abs. 3 der bis zum 31. Dezember 2007 gel-

tenden Fassung der Kirchlichen Dienstvertragsordnung unkündbar waren, ver-

bleibt es nach Maßgabe der §§ 55 und 72 a der bisher geltenden Fassung der 

Kirchlichen Dienstvertragsordnung dabei. 

(3) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Anstellungsträger im Dienstver-

hältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. Wechseln Mitar-

beiter zwischen Anstellungsträgern, die vom Geltungsbereich dieser Arbeits-

rechtsregelung erfasst werden, können Zeiten bei dem anderen Anstellungs-

träger als Beschäftigungszeit anerkannt werden. Satz 2 gilt entsprechend bei 

einem Wechsel von einem Anstellungsträger, der vom Geltungsbereich der 

Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 

in Deutschland – Fassung Sachsen – erfasst wird. 

 

Anmerkung zu Absatz 2: 

Aus dringenden betrieblichen Gründen kann ein unter Absatz 2 fallendes Dienstver-

hältnis insbesondere gekündigt werden, wenn die Weiterbeschäftigung des Mitarbei-

ters deshalb nicht mehr möglich ist, weil die Dienststelle oder Einrichtung, in der er 

bisher tätig war, wesentlich eingeschränkt oder aufgelöst wird oder weil der Ar-

beitsbereich, in dem er bisher tätig war, wegfällt oder wesentlich eingeschränkt 

wird. 
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§ 31 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung ist unter ande-

rem ein Verhalten, das eine grobe Missachtung der evangelischen Kirche und 

ihrer Ordnungen und somit eine Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit des 

kirchlichen Dienstes darstellt. 

(2) Für die Weiterbeschäftigung im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Lan-

deskirche Sachsens und ihrer Diakonie kommt grundsätzlich nicht in Betracht, 

wer aus der evangelischen Kirche oder einer christlichen Kirche, die der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist oder 

der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehört, ausgetreten ist, ohne die 

Mitgliedschaft in einer der dort genannten Kirchen zu erwerben, oder wenn 

nach § 7 Absatz 5 Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Lutherischen Lan-

deskirche Sachsens (KGO) festgestellt wurde, dass sich die betreffende Person 

durch ihr Verhalten von der Landeskirche getrennt hat. 

(3) Es gilt § 4 Landeskirchliches Mitarbeitergesetz (LMG). 

 

§ 32 

Zeugnis 

(1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses haben die Mitarbeiter Anspruch 

auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch 

auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

(2) Aus triftigen Gründen können Mitarbeiter auch während des Dienstver-

hältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Dienstverhältnisses können die Be-

schäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläu-

figes Zeugnis). 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
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Abschnitt VI 

Besondere Vorschriften 

§ 33 

Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld 

(1) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld 

sind die für die Kirchenbeamten jeweils geltenden Bestimmungen entspre-

chend anzuwenden. 

(2) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am 

auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. Für jeden Tag einschließlich der Rei-

setage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durch-

schnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei 

Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 

 

§ 34 

Ausschlussfrist 

(1) Ansprüche aus dem Dienstverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb 

einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von dem Mitarbeiter 

oder vom Anstellungsträger in Textform geltend gemacht werden. Für densel-

ben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für 

später fällige Leistungen aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für unab-

dingbare Ansprüche des Mitarbeiters, die kraft Gesetzes der vereinbarten Aus-

schlussfrist entzogen sind insbesondere nach dem Mindestlohngesetz oder auf 

der Grundlage des Arbeitnehmerentsendegesetzes oder des Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetzes bzw. den dazu bestehenden zwingenden Rechtsvorschriften. 

 

§ 35 

Forderungsübergang bei Dritthaftung 

Kann der Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten 

Schadenersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die 

Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit auf den An-

stellungsträger über, als dieser dem Mitarbeiter Entgelt gezahlt hat. 
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Abschnitt VII 

Vorschriften zur Überleitung der Mitarbeiter 

und zur Regelung des Übergangsrechts 

§ 36 

Geltungsbereich der Überleitungs- und Übergangsvorschriften 

(1) Abschnitt VII gilt für Mitarbeiter nach § 1 Abs. 1, deren Dienstverhältnis 

über den 31. Dezember 2007 hinaus fortbesteht für die Dauer des ununterbro-

chen fortbestehenden Dienstverhältnisses. 

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften 

des Abschnitts VII auch für Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis nach dem 

31. Dezember 2007 beginnt. 

(3) Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis 

nach Absatz 1 oder ein unter den Geltungsbereich einer Arbeitsrechtsregelung 

wesentlich gleichen Inhalts fallendes Dienstverhältnis bei einem anderen An-

stellungsträger innerhalb des Geltungsbereichs dieser Dienstvertragsordnung 

eingestellt, gelten die §§ 37 bis 42 auch für dieses Dienstverhältnis und weite-

re sich unmittelbar anschließende Dienstverhältnisse mit Anstellungsträgern 

innerhalb des Geltungsbereichs dieser Dienstvertragsordnung, sofern sich die 

Tätigkeit und die Eingruppierung nicht verändern. 

Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis nach 

Absatz 1 oder ein unter den Geltungsbereich einer Arbeitsrechtsregelung we-

sentlich gleichen Inhalts fallendes Dienstverhältnis bei einem anderen Anstel-

lungsträger innerhalb des Geltungsbereichs dieser Dienstvertragsordnung ein-

gestellt, gilt § 43 auch für dieses Dienstverhältnis und weitere sich unmittelbar 

anschließende Dienstverhältnisse mit Anstellungsträgern innerhalb des Gel-

tungsbereichs dieser Dienstvertragsordnung. 

(4) Für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 

SGB IV, die am 31. Dezember 2007 unter den Geltungsbereich der bisherigen 

Fassung der Kirchlichen Dienstvertragsordnung fallen, finden die Regelungen 

der bisherigen Fassung für die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden 

Dienstverhältnisses weiterhin Anwendung. 

(5) Die Bestimmungen der Abschnitte I bis VI gelten, soweit in Abschnitt VII 

keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

 

Anmerkungen zu Abs. 1 und Abs. 3: 

1. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich; bei Lehrkräften im 

Sinne der Anmerkung Nr. 2 zu § 1 tritt bei Unterbrechung während der Sommer-
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ferien an die Stelle des Zeitraums von einem Monat die Dauer der Sommerferi-

en. 

2. Auf Mitarbeiter, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich begrenzte 

regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Dienstverhältnis standen oder 

stehen (Saisonmitarbeiter), werden die §§ 37 bis 40 und 43 bis 46 sowie § 47 a 

auch dann angewandt, wenn das Dienstverhältnis am 31. Dezember 2007 bezie-

hungsweise am 1. Januar 2008 nicht bestanden hat. Für die Überleitung, insbe-

sondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden die Regelungen für 

Mitarbeiter, die im Dezember 2007 beurlaubt waren, sinngemäß Anwendung. 

Die Anwendung des Abschnitts VII endet, wenn der Saisonmitarbeiter in einer 

neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. Der Abschnitt VII gilt uneinge-

schränkt für Saisonmitarbeiter, deren Dienstverhältnis am 31. Dezember 2007 

besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. Bestand mit den Sai-

sonmitarbeitern am 31. Dezember 2007 beziehungsweise 1. Januar 2008 ein 

Dienstverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten Vorschriften des Abschnitts 

VII auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen unter den Voraussetzungen der 

Sätze 1 und 3 Anwendung. 

3. Arbeitsrechtsregelungen wesentlich gleichen Inhalts sind die in der Anmerkung 

zu § 15 Abs. 2 Satz 2 genannten Arbeitsrechtsregelungen. 

 

§ 37 

Zuordnung der Vergütungsgruppen 

Für die Überleitung der von § 36 Abs. 1 erfassten Mitarbeiter wird ihre Vergü-

tungsgruppe nach der Anlage 4 den Entgeltgruppen der Neufassung der 

KDVO zugeordnet. 

 

§ 38 

Vergleichsentgelt 

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle wird für die Mitarbei-

ter nach § 36 Abs. 1 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im Dezem-

ber 2007 erhaltenen Vergütung gemäß den Absätzen 2 bis 4 gebildet. 

(2) Das Vergleichsentgelt setzt sich aus Grundvergütung und – sofern der Mit-

arbeiter bisher nicht unter den Vergütungsgruppenplan B fiel – aus allgemei-

ner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. Ist auch eine ande-

re Person im Sinne von § 29 Abschnitt B Abs. 5 der bisherigen Fassung der 

KDVO ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 

familienzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet die 

Neufassung der KDVO am 1. Januar 2008 auch auf die andere Person An-

wendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetra-

ges zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Vergleichsentgelt 
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ein. Erhalten Mitarbeiter eine Gesamtvergütung (§ 30 bisherige Fassung der 

KDVO), bildet diese das Vergleichsentgelt. 

(3) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage 

eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 

(4) Für Mitarbeiter, die nicht für alle Tage im Dezember 2007 oder für keinen 

Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, 

als hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des 

§ 27 Abschn. A Abs. 7 der bisherigen Fassung der KDVO werden die Mitar-

beiter für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. Dezember 2007 

die Arbeit wieder aufgenommen. 

 

Anmerkung zu Absatz 3: 

Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Voll-

zeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende 

Entgelt zeitratierlich berechnet. Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehegat-

tenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 38 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz) un-

terbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 der bisherigen Fassung der 

KDVO. 

 

§ 39 

Stufenzuordnung 

(1) Mitarbeiter nach § 36 Abs. 1 werden einer ihrem Vergleichsentgelt ent-

sprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 37 bestimmten Entgelt-

gruppe zugeordnet. Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 

wird zum 1. Januar 2008 um den Faktor 1,027027 erhöht. Zum 1. Januar 2010 

steigen diese Mitarbeiter in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stu-

fe ihrer Entgeltgruppe auf. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 

Regelungen des § 15. 

(2) Werden Mitarbeiter vor dem 1. Januar 2010 höhergruppiert (nach § 40 

Abs. 1 und 3, § 41 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer 

höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren 

Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der 

individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellen-

entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelun-

gen des § 15. In den Fällen des Satzes 1 gilt § 16 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 

Werden Mitarbeiter vor dem 1. Januar 2010 herabgruppiert, werden sie in der 

niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, 
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die sich bei Herabgruppierung im Dezember 2007 ergeben hätte; der weitere 

Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 3 und 4. 

(3) Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 37 be-

stimmten Entgeltgruppe, werden die Mitarbeiter abweichend von Absatz 1 

einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeord-

net. Werden Mitarbeiter aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so 

erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer 

bisherigen individuellen Endstufe entspricht. Die individuelle Endstufe verän-

dert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben Um-

fang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

(4) Mitarbeiter, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in 

der Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. Der 

weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des § 15. Abwei-

chend von Satz 1 werden Mitarbeiter, denen am 31. Dezember 2007 eine nach 

dem Vergütungsgruppenplan A durch die Eingruppierung in Vergütungsgrup-

pe Va mit Aufstieg nach IVb und IVa abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der 

Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

 

§ 40 

Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege 

(1) In eine der Entgeltgruppe 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Mitarbeiter, die unter 

den Vergütungsgruppenplan A fallen und die am 1. Januar 2008 bei Fortgel-

tung des bisherigen Rechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit 

der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, 

zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere 

Entgeltgruppe eingruppiert. Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppie-

rung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Mitarbeiter aus der Vergütungsgruppe 

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII übergeleitet wor-

den sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Mitarbeiter aus der Ver-

gütungsgruppe VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc 

übergeleitet worden sind. Voraussetzung für die Höhergruppierung nach 

Satz 1 und 2 ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die 

bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-

gestanden hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tä-

tigkeit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
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Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. Januar 2010, gilt – gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung des Satzes 2 – § 39 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

(2) In eine der Entgeltgruppe 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Mitarbeiter, die 

unter den Vergütungsgruppenplan A fallen und die am 1. Januar 2008 bei 

Fortgeltung des bisherigen Rechts die für eine Höhergruppierung erforderliche 

Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit 

zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 höhergruppiert 

wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höher-

gruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen 

individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr 

Vergleichsentgelt (§ 38) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung 

bestimmt hätte. Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die 

bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-

gestanden hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tä-

tigkeit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 

Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuel-

len Zwischenstufe nach § 39 Abs. 1. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 

bzw. 2 entsprechend für übergeleitete Mitarbeiter, die bei Fortgeltung des bis-

herigen Rechts bis spätestens zum 31. Dezember 2009 wegen Erfüllung der 

erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wä-

ren, obwohl die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 

1. Januar 2008 noch nicht erfüllt ist. 

 

Anmerkungen: 

1. Besitzstände nach § 40 Abs. 1 bis 3 werden für Mitarbeiter, die unter den Vergü-

tungsgruppenplan B fallen, nicht abgebildet, da die Aufstiege bereits in den neu-

en Tabellenwerten berücksichtigt sind. 

2. Zu Absatz 2:   

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der 

Entgeltgruppe. 
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§ 41 

Vergütungsgruppenzulagen 

(1) Übergeleitete Mitarbeiter, denen am 31. Dezember 2007 nach dem Vergü-

tungsgruppenplan A eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der 

Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe 

ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 

(2) Übergeleitete Mitarbeiter, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach 

dem 31. Dezember 2007 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden 

Bewährungs- oder Tätigkeitsaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeit-

punkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte, ei-

ne Besitzstandszulage. Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach 

dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn 

diese bereits am 31. Dezember 2007 zugestanden hätte. Voraussetzung ist, 

dass 

- am 1. Januar 2008 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit 

der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt ist, 

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung 

des bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden 

hätten und 

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit aus-

zuüben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 

(3) Für übergeleitete Mitarbeiter, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 

nach dem 31. Dezember 2007 im Anschluss an einen Bewährungs- oder Tä-

tigkeitsaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Folgendes: 

a) In eine der Entgeltgruppe 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Mitarbeiter, die den 

Bewährungs- oder Tätigkeitsaufstieg am 31. Dezember 2007 noch nicht 

erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht 

höhergruppiert worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgrup-

pe eingruppiert; § 40 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Besitz-

standszulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu. 

b) Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Bewährungs- oder 

Tätigkeitsaufstieg am 31. Dezember 2007 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit 

der Maßgabe, dass am 1. Januar 2008 die Hälfte der Gesamtzeit für den 

Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für 

den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss. 
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(4) Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so 

lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausge-

übt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage 

nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. Sie verändert sich bei allgemeinen 

Entgeltanpassungen um den von der Arbeitsrechtlichen Kommission für die 

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. Daneben steht ein wei-

terer Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage nach der Eingruppierungsord-

nung nicht zu. Dies gilt nicht für den die Höhe der Besitzstandszulage über-

steigenden Betrag der Entgeltgruppenzulage aus Nummer 3 der Eingruppie-

rungsordnung (Anlage 1). 

 

Anmerkungen: 

1. § 39 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

2. Absatz 1 gilt auch für die nach bisherigem Recht bis zum 31. Dezember 2012 an 

Kirchenmusikdirektoren gezahlte monatliche Zulage. 

3. Zu Absatz 4:  

Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit, Urlaub und Son-

derurlaub aus familiären Gründen bzw. im dienstlichen Interesse sind unschäd-

lich. Wird der Sonderurlaub im dienstlichen Interesse nach Inkrafttreten der 

Neufassung der KDVO angetreten, ist die Unterbrechung unschädlich, wenn der 

Anstellungsträger vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches 

Interesse anerkannt hat. 

 

§ 42 

Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit 

Mitarbeiter, denen am 31. Dezember 2007 eine Zulage nach § 24 der bisheri-

gen Fassung der KDVO zusteht, erhalten nach Überleitung eine Besitzstands-

zulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende 

Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen 

wäre. Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 31. Dezember 2009 

hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 die Regelun-

gen der Neufassung der KDVO über die vorübergehend übertragene höher-

wertige Tätigkeit Anwendung. Für eine vor dem 1. Januar 2008 vorüberge-

hend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. Dezember 2007 we-

gen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 der bisherigen Fas-

sung der KDVO noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem 

Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen 

gewesen wäre. 
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§ 43 

Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

(1) Für im Dezember 2007 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbe-

zogenen Entgeltbestandteile der bisherigen Fassung der KDVO in der für De-

zember 2007 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für 

diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach 

dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne 

Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG ge-

zahlt würde. Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer 

anderen Person, die im öffentlichen oder kirchlichen Dienst steht oder auf 

Grund einer Tätigkeit im öffentlichen oder kirchlichen Dienst nach beamten-

rechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsbe-

rechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das 

Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat der 

Mitarbeiter dem Anstellungsträger unverzüglich in Textform anzuzeigen. Un-

terbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von Grundwehr-

dienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen 

sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche 

Unterbrechung bereits im Monat Dezember 2007 vorliegt, wird die Besitz-

standszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung 

gewährt. 

(2) § 22 Abs. 2 ist anzuwenden. Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 

verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von der Arbeits-

rechtlichen Kommission für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 

Vomhundertsatz. 

 

Anmerkungen: 

1. § 39 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

2. Zu Absatz 1 Satz 1:  

Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Dezember 2007 bei Ruhen des 

Dienstverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit, Ablauf der Krankenbezugs-

fristen bzw. eines Sonderurlaubs aus familiären Gründen oder im dienstlichen 

Interesse ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage un-

schädlich. Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von 

Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäftigung 

weiter gezahlt. Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich nach 

§ 38 Abs. 4. 
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§ 44 

Beschäftigungszeit 

(1) Für die Dauer des über den 31. Dezember 2007 hinaus fortbestehenden 

Dienstverhältnisses werden die vor dem 1. Januar 2008 nach § 19 der bisheri-

gen Fassung der KDVO anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäfti-

gungszeit im Sinne des § 30 Abs. 3 berücksichtigt. 

(2) Für die Dauer des über den 1. Januar 2008 hinaus fortbestehenden Dienst-

verhältnisses werden für die Anwendung des § 21 Abs. 2 die bis zum 

31. Dezember 2007 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe des § 39 der 

bisherigen Fassung der KDVO anerkannte Dienstzeit sind, als Beschäfti-

gungszeit im Sinne des § 30 Abs. 3 berücksichtigt. 

 

§ 45 

Vorläufige Eingruppierung 

(1) Die §§ 22, 23 der bisherigen Fassung der KDVO einschließlich der Anla-

ge 1 – Vergütungsgruppenplan A - und Anlage 2 – Vergütungsgruppen-

plan B - gelten über den 31. Dezember 2007 hinaus bis zum 

31. Dezember 2012 fort. Diese Regelungen finden auf übergeleitete und vom 

1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2012 neu eingestellte Mitarbeiter nach 

Maßgabe des Abschnitts VII Anwendung. An die Stelle des Begriffs Vergü-

tung tritt der Begriff Entgelt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten Vergütungsgruppenplan A und Vergü-

tungsgruppenplan B nicht für ab dem 1. Januar 2008 in Entgeltgruppe 1 neu 

eingestellte Mitarbeiter. 

(3) (weggefallen) 

(4) (weggefallen) 

(5) Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Januar 2008 nicht 

mehr; §§ 40 und 41 bleiben unberührt. Satz 1 gilt auch für Vergütungsgrup-

penzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmaleiner Vergütungsgruppe des 

Vergütungsgruppenplanes A ist eine Vergütungsgruppenzulage zugeordnet, 

die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer 

entsprechenden Tätigkeit bis zum 31. Dezember 2012 wird diese unter den 

Voraussetzungen des bisherigen Rechts als Besitzstandszulage in der bisheri-

gen Höhe gezahlt; § 41 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) Für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2012 

werden die Vergütungsgruppen des Vergütungsgruppenplanes A und des Ver-
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gütungsgruppenplanes B gemäß Anlage 5 den Entgeltgruppen der Neufassung 

der KDVO zugeordnet. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

Anmerkung zu Absatz 5 Satz 2: 

Als Vergütungsgruppenzulage, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zu-

steht, gilt auch für die nach bisherigem Recht bis zum 31. Dezember 2012 an Kir-

chenmusikdirektoren gezahlte monatliche Zulage. 

 

§ 46 

Entgeltgruppe 2 Ü 

Für Mitarbeiter, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind, oder ab 

dem 1. Januar 2008 in die Vergütungsgruppe H 1 mit Aufstieg nach H 2 und 

H 2 a oder in die Vergütungsgruppe H 2 mit Aufstieg nach H 2 a eingestellt 

und gemäß § 45 Abs. 6 der Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet worden sind, gelten 

besondere Tabellenwerte, soweit sich aus § 47 a nichts anderes ergibt. […] 

Tabellenwerte 

Entgeltgruppe 2 Ü 

(monatlich in €) 

gültig ab 1. Januar 2023 

 

 

gültig ab 1. November 2023 

 

 

§ 47 

Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 der bisherigen Fassung der 

KDVO für Arbeitsleistungen bis zum 31. Dezember 2007 werden nach den bis 
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dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Dienstverhältnis 

mit Ablauf des 31. Dezember 2007 beendet worden wäre. 

 

§ 47a 

Überleitung in die Eingruppierungsordnung 

am 1. Januar 2013 

(1) Für in die Neufassung der Kirchlichen Dienstvertragsordnung übergeleitete 

und für zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2012 neu einge-

stellte Mitarbeiter gilt für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2013 § 12 sowie 

die Eingruppierungsordnung (Anlage 1). Hängt die Eingruppierung nach § 12 

von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor dem 

1. Januar 2013 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichti-

gen wäre, wenn die Eingruppierungsordnung bereits seit dem Beginn des 

Dienstverhältnisses gegolten hätte. 

(2) In die Neufassung der Kirchlichen Dienstvertragsordnung übergeleitete 

und ab dem 1. Januar 2008 neu eingestellte Mitarbeiter, 

- deren Dienstverhältnis zu einem Anstellungsträger im Geltungsbereich 

dieser Dienstvertragsordnung über den 31. Dezember 2012 hinaus fortbe-

steht, und 

- die am 1. Januar 2013 unter den Geltungsbereich dieser Dienstvertrags-

ordnung fallen,  

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer 

der unverändert auszuübenden Tätigkeit - zum 1. Januar 2013 in die Eingrup-

pierungsordnung übergeleitet; Absatz 3 bleibt unberührt. Soweit an die Tätig-

keit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 15 Abs. 1 Satz 1 

und Absatz 3 Satz 1 besondere Stufenregelungen nach den Anlagen 4 oder 5 

geknüpft waren, gelten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tä-

tigkeit fort. Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe besondere 

Entgeltbestandteile geknüpft waren und diese in der Eingruppierungsordnung 

in geringerer Höhe entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 

1. Januar 2013 bestehende Differenz unter den bisherigen Voraussetzungen als 

Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit 

unverändert ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für den beson-

deren Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin bestehen; § 41 

Abs. 4 bleibt unberührt. Für Mitarbeiter, die eine Zulage gemäß Anmerkung 2 

zu § 41 und gemäß Anmerkung zu § 45 Abs. 5 Satz 2 erhalten, wird die Diffe-

renz als nicht dynamische Besitzstandszulage gezahlt. Satz 3 gilt entspre-
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chend, wenn besondere Entgeltbestandteile in der Eingruppierungsordnung 

nicht mehr vereinbart sind.  

(3) Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Eingruppierungs-

ordnung eine höhere Entgeltgruppe, sind die Mitarbeiter auf Antrag in die 

Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 ergibt. Die Stufenzuordnung in 

der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergrup-

pierungen (§ 16 Abs. 3). War der Mitarbeiter in der bisherigen Entgeltgrup-

pe der Stufe 1 zugeordnet, wird er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der hö-

heren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird 

angerechnet. Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgrup-

penzulage entsprechend, sofern bei Eingruppierungen zwischen dem 

1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2012 die vergleichbare Vergütungs-

gruppenzulage aufgrund von § 45 Abs. 5 nicht mehr gezahlt wurde. 

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Absatz 3 Satz 4 kann nur 

bis zum 31. Dezember 2013 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf 

den 1. Januar 2013 zurück; nach dem Inkrafttreten der Eingruppierungsord-

nung eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgelt-

gruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 Satz 2 und 3 unberück-

sichtigt. Ruht das Dienstverhältnis am 1. Januar 2013, beginnt die Frist von 

einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 

1. Januar 2013 zurück. 

 

Anmerkung zu Absatz 2: 

Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe nach der Anlage 4 oder 5 gilt als 

Eingruppierung. Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierung findet 

aufgrund der Überleitung in die Eingruppierungsordnung nicht statt. 

Soweit auf die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit abgestellt wird, gilt 

dies auch für sich unmittelbar anschließende Dienstverhältnisse bei Anstellungsträ-

gern, die unter den Geltungsbereich dieser Dienstvertragsordnung fallen. 

 

Abschnitt VIII 

Schlussvorschriften 

§ 48 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Neufassung der Kirchlichen Dienstvertragsordnung tritt mit Wir-

kung vom 1. Januar 2008 in Kraft. 

(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 treten außer Kraft: 
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1. die Regelung über die Gewährung einer Zuwendung vom 2. Oktober 1991 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2003, 

2. die Regelung über die Gewährung vermögenswirksamer Leistungen vom 

2. Oktober 1991 in der Fassung des Beschlusses zur 2. Änderung vom 

27. Februar 1997, 

3. die Regelung Nr. 3 – Gewährung eines Urlaubsgeldes vom 11. Mai 1992 

in der Fassung des Beschlusses zur 3. Änderung vom 27. Februar 1997, 

4. die Regelung Nr. 4 – Kirchliche Dienstvertragsordnung vom 16. Juli 1992 

in der Fassung der 10. Änderung vom 17. Oktober 2005 einschließlich 

 Anlage 1 Vergütungsgruppenplan A vom 10. September 1992 in der 

Fassung der 4. Änderung vom 5. Mai 2004, 

 Anlage 2 Vergütungsgruppenplan B vom 12. November 1992, 

 Anlage 3 Vergütungsregelung Nr. 20 vom 28. August 2003, 

 Anlage 4 Ordnung über Zulagen an Mitarbeiter, die unter den Vergü-

tungsgruppenplan A fallen, vom 24. September 1992 in der Fassung 

der 1. Änderung vom 27. Februar 1997. 

Die Anwendung einzelner unter Nummer 4 genannter Bestimmungen nach 

Abschnitt VII bleibt davon unberührt. 

(3) Die folgenden Vorschriften gelten fort: 

a) Abschnitt II Nr. 1 des Beschlusses zur 2. Änderung der Anlage 1 zur 

Kirchlichen Dienstvertragsordnung – Vergütungsgruppenplan A – vom 

27. Februar 1997 (ABl. S. A 79), 

b) Abschnitt II Nr. 2 der Arbeitsrechtsregelung zur 4. Änderung der Anlage 1 

zur Kirchlichen Dienstvertragsordnung – Vergütungsgruppenplan 

c) Abschnitt II Übergangsvorschriften der Arbeitsrechtsregelung zur 

8. Änderung der Regelung Nr. 4 – Kirchliche Dienstvertragsordnung vom 

22. Mai 2002 (ABl. S. A 130). 

(4) Soweit in weiterhin geltenden Arbeitsrechtsregelungen auf Vorschriften 

verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren Stel-

le bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen der Neufassung der 

KDVO. 

 

_________________________ 
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Anlage 1 

Eingruppierungsordnung 

 

Gliederung 

1. Gemeindepädagogen und entsprechende übergemeindliche Dienste ........................................ 60 

2. Kirchenmusiker ......................................................................................................................... 62 
3. Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst ....................................................................................... 63 
3.1. Leiterinnen von Kindertagesstätten ......................................................................................................... 63 
3.2. Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen ......................................................................................................... 65 
4. Mitarbeiter im Sozialdienst ....................................................................................................... 67 
5. Küster/Kirchner, Hausmeister, Kraftfahrer ............................................................................... 69 
6. Mitarbeiter im Friedhofswesen.................................................................................................. 71 
7. Leiter von Freizeitheimen, Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft .......................................... 74 
8. Mitarbeiter in der allgemeinen Verwaltung

1
 ............................................................................. 75 

9. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung ................................... 79 

 

Vorbemerkungen 

1. Die Berufs- und Tätigkeitsbezeichnung ist in den Berufsgruppen in der 

Regel in der weiblichen Form angegeben, wenn erfahrungsgemäß über-

wiegend Frauen für den jeweiligen Aufgabenbereich angestellt werden, 

sonst in der männlichen Form. Die Bezeichnungen umfassen auch die je-

weils andere Personengruppe. 

2. Der Mitarbeiter ist in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits-

merkmalen die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende 

Tätigkeit entspricht. Dies ist der Fall, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte 

Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines 

Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgelt-

gruppe erfüllen. § 12 KDVO ist zu beachten. 

3. Bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppe gehen die besonderen Tätig-

keitsmerkmale den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen (Nummer 8 und 9 

dieser Eingruppierungsordnung) vor. 

4. Für die Lehrer und Dozenten an den kirchlichen Schulen und Ausbil-

dungsstätten gelten hinsichtlich ihrer Eingruppierung die vergleichbaren 

Regelungen des Freistaates Sachsen. Solche Mitarbeiter erhalten eine mo-

natliche Entgeltgruppenzulage in Höhe von 200,00 EUR bei Vollbeschäf-

tigung; bei Teilzeitbeschäftigung vermindert sich die Zulage entsprechend 

des Teilzeitgrades. 
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5. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als An-

forderung bestimmt, ohne dass sonstige Mitarbeiter, die auf Grund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

ten ausüben, von ihm miterfasst werden, sind Mitarbeiter, die die gefor-

derte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sons-

tigen Anforderungen des Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren 

Entgeltgruppe eingruppiert. Dies gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkma-

le, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppie-

rung vorsehen. Für Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltgruppe 9 ohne Zu-

satz gilt die Entgeltgruppe 9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in 

Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ als nächst 

niedrigere Entgeltgruppe. Diese Vorbemerkung gilt nicht für die Nummer 

1 Entgeltgruppe 2 bis Entgeltgruppe 9, Nummer 2 alle Entgeltgruppen und 

Nummer 4 alle Entgeltgruppen. 

6. Mitarbeitende mit einer vor dem 1. Januar 1993 erfolgreich abgeschlosse-

nen kirchlichen Ausbildung, die zur Qualifikation für bestimmte kirchli-

che Berufe geführt hat, werden für die Eingruppierung den in dieser Ein-

gruppierungsordnung genannten Mitarbeitenden mit entsprechender Aus-

bildung für den jeweiligen Beruf gleichgestellt. Insbesondere sind in die-

sem Sinne gleichgestellt die kirchlich ausgebildeten 

- Kinderdiakoninnen den Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung, 

- Diakonischen Kinderhelferinnen den Kinderpflegerinnen mit staatli-

cher Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 

- Verwaltungsmitarbeiter mit zweiter Verwaltungsprüfung oder mit In-

spektorenprüfung den Mitarbeitern mit Qualifikation für den gehobe-

nen kirchlichen Verwaltungsdienst. 

7. Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften 

hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-

gungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätig-

keitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. Ist die 

Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt 

worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung. Facharbeiter mit einem 

im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 

des Einigungsvertrags und der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 

mindestens drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichge-

stellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie Mitarbeiter mit erfolg-
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reich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf 

eingruppiert. 

8. Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem be-

treffenden Bereich beschäftigten Mitarbeiter abhängt, 

a) ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- und 

Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind, 

b) zählen teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter entsprechend dem Verhältnis 

der mit ihnen im Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmä-

ßigen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten, 

c) zählen Mitarbeiter, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder 

zu einem Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, ent-

sprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit 

eines Vollbeschäftigten, 

d) rechnen hierzu auch Kirchenbeamte der vergleichbaren Besoldungs-

gruppen, 

e) bleiben Mitarbeiter in der Ausbildung außer Betracht; für die Berück-

sichtigung von Stellen, auf die Mitarbeiter in der Ausbildung ange-

rechnet werden, gilt Buchstabe a. 

9. Soweit die Eingruppierung von der Durchschnittsbelegung der jeweiligen 

Einrichtung abhängt, ist die Zahl der tatsächlich belegten, nicht jedoch die 

Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. Vorübergehend oder für 

kurze Zeit z. B. wegen Erkrankung nicht belegte Plätze sind mitzurechnen. 

Zeiten, in denen die Einrichtung vorübergehend z. B. wegen Betriebsferi-

en nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Betracht zu lassen. Bei der 

Feststellung der Belegung ist von der täglichen Höchstbelegung auszuge-

hen. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung sind bei Schwankungen 

während des Dienstverhältnisses die letzten zwölf Monate vor dem Tag, 

an dem die betreffende arbeitsrechtliche Maßnahme (Herabgruppierung, 

Höhergruppierung, Änderungskündigung) getroffen wird, zugrunde zu le-

gen. Ändert sich die Belegungszahl durch organisatorische Maßnahmen 

auf Dauer (z. B. Schließung einer vorhandenen oder Hinzunahme einer 

neuen Gruppe in einem Kindergarten oder Heim) so ist von dem Tage an, 

mit dem die Änderung wirksam wird, von der geänderten Belegungszahl 

auszugehen.  

10. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Ab-

wesenheitsfällen. 
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11. Die Anmerkungen zu den einzelnen Berufsgruppen sind Bestandteile der 

jeweiligen Tätigkeitsmerkmale.  

12. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei der 

Bemessung des Sterbegeldes (§ 21 Abs. 3) als Bestandteil des Tabel-

lenentgelts.  

 

1. Gemeindepädagogen und entsprechende übergemeindliche 

Dienste 

Entgeltgruppe 3 

Helferinnen im gemeindepädagogischen Dienst ohne entsprechende Ausbil-

dung 

Entgeltgruppe 4 

Helferinnen im gemeindepädagogischen Dienst mit einer für die Tätigkeit för-

derlichen Ausbildung 

Entgeltgruppe 6 

Mitarbeiterinnen in gemeindepädagogischer Tätigkeit mit entsprechender ab-

geschlossener C-Ausbildung
 1, 2, 3

 

Entgeltgruppe 9 

1. Mitarbeiterinnen in hauptamtlichen gemeindepädagogischen Stellen mit 

einer entsprechenden
5
 abgeschlossenen Fachschulausbildung und Berech-

tigung zur Erteilung von Religionsunterricht
 4, 6, 7, 8

  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

2. Mitarbeiterinnen in hauptamtlichen gemeindepädagogischen Stellen nach 

Abschluss des Ersten Theologischen Examens und Berechtigung zur Er-

teilung von Religionsunterricht
 4, 7, 8, 9

  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

3. Mitarbeiterinnen in hauptamtlichen gemeindepädagogischen Stellen mit 

einer entsprechenden
 5
 abgeschlossenen Hochschulbildung

 10
 und Berech-

tigung zur Erteilung von Religionsunterricht in der Grundschule
 4, 8, 11

 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6;  
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Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten ab Erreichen der Stufe 3 ei-

ne monatliche Entgeltgruppenzulage in Höhe von 110 Euro.) 

4. Mitarbeiterinnen in hauptamtlichen gemeindepädagogischen Stellen mit 

einer entsprechenden 
5
 abgeschlossenen Hochschulbildung

 10
 und Berech-

tigung zur Erteilung von Religionsunterricht bis zur Klassenstufe 10
 4, 8, 11

 

5. Mitarbeiterinnen in hauptamtlichen gemeindepädagogischen Stellen nach 

Abschluss des Zweiten Theologischen Examens
 4, 8, 11, 12

 

Entgeltgruppe 10 

1. Mitarbeiterinnen wie zu Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5, deren Tä-

tigkeit sich dadurch aus diesen Fallgruppen heraushebt, dass sie besonders 

verantwortungsvoll oder von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung 

ist
 4
 

2. Bezirksjugendwarte, Landesjugendwarte
 13

 

3. Geschäftsführer, Reisereferentinnen
 13

 

Entgeltgruppe 11 

1. Bezirkskatecheten
 13

 und Schulbeauftragte 

2. Landesgeschäftsführer (Landesleiter) der Frauen- und Männerarbeit 

3. Studienleiter des Theologisch-Pädagogischen Instituts 

- mit Bachelor oder Diplom (Fachhochschulabschluss) 

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung, sofern 

nicht nach dem Stellenplan eine Stelle mit einer höheren Eingruppie-

rung festgelegt ist 

4. Theologisch-Pädagogische Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Evangeli-

schen Erwachsenenbildung mit entsprechender abgeschlossener wissen-

schaftlicher Hochschulbildung 

 

Anmerkungen 
1
 In dieser Fallgruppe sind auch Mitarbeiterinnen mit gemeindepädagogischer 

oder ihr gleichgestellter Fach- oder Hochschulausbildung, Mitarbeiterinnen 

nach Abschluss des Ersten oder Zweiten Theologischen Examens sowie Lehrer 

mit Erster oder Zweiter Staatsprüfung und Vokatio in einer nebenamtlichen Ge-

meindepädagogen stelle eingruppiert. 
2
 Hierzu gehört auch der C-Abschluss bei den katechetischen Kursen Moritzburg 

und beim Institut für berufsbegleitende Studien an der Evangelischen Hochschu-

le Moritzburg.
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3
 Hiernach sind bei gleicher Tätigkeit auch Erzieherinnen eingruppiert, die ihre 

Ausbildung an der Evangelischen Fachschule für Sozialwesen in Bad Lausick 

absolviert haben, sofern sie eine entsprechende C-Ausbildung nicht absolviert, 

aber bereits begonnen haben. 
4
 Diese Fallgruppe gilt unabhängig vom Umfang der Erteilung von Religionsun-

terricht. 
5
 Hierzu zählt neben der gemeindepädagogischen auch die religionspädagogische 

Ausbildung. 
6
 Hierzu gehören auch der B-Abschluss bei den katechetischen Kursen Moritzburg 

ab dem Prüfungsjahrgang 1995 und beim Institut für berufsbegleitende Studien 

an der Evangelischen Hochschule Moritzburg. 
7
 Mitarbeiterinnen ohne Berechtigung zur Erteilung von Religionsunterricht  sind 

in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. 
8
 Hiernach sind auch Mitarbeiter in der Jugendarbeit eingruppiert, die auf Kir-

chenbezirksebene tätig sind, sofern sie nicht zum Bezirksjugendwart berufen 

wurden. 
9
 Hiernach sind bei gleicher Tätigkeit auch Religionspädagogen mit Erster 

Staatsprüfung und Vokatio eingruppiert. 
10

 Hierzu gehören auch Diplom-oder Bachelorabschlüsse von Fachhochschulen. 
11

 Hierzu gehören auch alle im Amalie-Sieveking-Haus, in Moritzburg, in der 

Frauenmission Malche und im Burckhardthaus in Potsdam abgelegten haupt-

amtlichen Abschlüsse bis zum Prüfungsjahrgang 1994. Ferner gehören hierzu 

auch die katechetischen Kurse beim Theologischen Seminar Leipzig von 1969 

bis 1973 und 1971 bis 1975. 
12

 Hiernach sind bei gleicher Tätigkeit auch Religionspädagogen mit Zweiter 

Staatsprüfung und Vokatio eingruppiert. 
13

 Diese Mitarbeiter müssen über eine einschlägige Fachhochschulausbildung ver-

fügen. 

 

2. Kirchenmusiker 

Entgeltgruppe 3 

Helfer im kirchenmusikalischen Dienst ohne kirchenmusikalische Ausbildung 

Entgeltgruppe 4 

Hilfskirchenmusiker (D-Prüfung)
 1
 

Entgeltgruppe 6 

Kirchenmusiker auf einer C-Kirchenmusikerstelle mit mindestens C-Prüfung
 2
 

Entgeltgruppe 10 

1. Kirchenmusiker mit A- oder B-Prüfung in B-Kirchenmusikerstellen
 3
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2. Landesposaunenwarte mit Aufgaben für einen großen Bereich der Lan-

deskirche mit einer für diesen Aufgabenbereich förderlichen Ausbil-

dung
 4, 5

 

Entgeltgruppe 11 

B-Kirchenmusiker in B-Kirchenmusikerstellen mit großem Aufgabenumfang 

und von besonderer Bedeutung 

Entgeltgruppe 12 

A-Kirchenmusiker in einer A-Kirchenmusikerstelle 
3
 

Entgeltgruppe 13 

A-Kirchenmusiker in A-Kirchenmusikerstellen mit großem Aufgabenumfang 

und von besonderer Bedeutung 

 

Anmerkungen 
1
 In diese Fallgruppe sind auch eingruppiert Studenten einer Musikhochschule 

der Fachrichtungen Kirchenmusik, Schulmusik, Chorleitung, Tasteninstrumente 

o. Ä, die Inhaber einer Kirchenmusikerstelle sind, sofern sie nicht mindestens 

die C-Prüfung für Kirchenmusiker abgelegt haben. 
2
 In diese Fallgruppe sind auch Musiker mit Hochschulabschluss in den Fachrich-

tungen Schulmusik, Chorleitung, Tasteninstrumente o. ä. eingruppiert. 
3
 Diese Mitarbeiter erhalten als Kirchenmusikdirektoren eine monatliche Zulage 

in Höhe von 350 Euro. 
4
 Die Landeskirche ist in Bereiche gegliedert, für die jeweils ein Landesposau-

nenwart zuständig ist. 
5
 Als förderliche Ausbildung ist vorrangig die B-Kirchenmusikerprüfung anzuse-

hen. 

 

3. Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst 

3.1. Leiterinnen von Kindertagesstätten 

Entgeltgruppe V 

1. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 

weniger als 40 Plätzen 

2. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

terinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnitts-

belegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind 
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Entgeltgruppe VI 

1. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 40 Plätzen 

2. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

terinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnitts-

belegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind 

Entgeltgruppe VII 

1. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 70 Plätzen 

2. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

terinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnitts-

belegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind 

Entgeltgruppe VIII 

1. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 100 Plätzen 

2. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

terinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnitts-

belegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind 

Entgeltgruppe IX 

1. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 130 Plätzen 

2. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

terinnen von Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnitts-

belegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind 

Entgeltgruppe X 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von min-

destens 180 Plätzen 

 

Anmerkungen: 

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind 

Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser. 

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 

grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegange-
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nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde 

zu legen. 

 

3.2. Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen 

Entgeltgruppe I 

Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher An-

erkennung 

Entgeltgruppe II 

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 

und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 

ausüben
1
 

Entgeltgruppe III 

1. Mitarbeiterinnen in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit staatlicher Aner-

kennung 

2. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prü-

fung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die 

aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 

Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten
1, 2

 

Entgeltgruppe IV 

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit so-

wie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben
3
 

Entgeltgruppe V 

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, in Schulkin-

dergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige 

Kinder
3, 5

 

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders 

schwierigen fachlichen Tätigkeiten
3, 4
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3. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit
6
 

4. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich 

koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Mitarbeiterinnen mindes-

tens der Fallgruppe 2
3
 

 

Anmerkungen 
1
 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind bei gleicher Tätigkeit auch Mitarbeiterin-

nen mit abgeschlossener kirchlicher Ausbildung als Diakonische Kinderhelferin 

eingruppiert. 
2
 Schwierige fachliche Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

a) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten, 

b) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter 

Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von 

Behinderten im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbe-

treuung. 
3
 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind bei gleicher Tätigkeit auch eingruppiert 

Mitarbeiterinnen 

a) mit abgeschlossener kirchlicher Ausbildung als Kinderdiakonin, 

b) mit staatlicher Anerkennung oder Prüfung als Kindergärtnerin und Hortne-

rin, 

c) als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tätig 

sind, 

d) mit staatlicher Anerkennung oder Prüfung als Krippenerzieherin. 
4
 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 

sind z. B. 

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nichtbehinderter 

Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von 

behinderten Kindern im Sinne von § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kinder-

tagesbetreuung,  

b) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, 

c) fachliche Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Mitarbeiterinnen 

mindestens der Entgeltgruppe III, 

d) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben. 
5
 Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die im nächsten Schuljahr 

schulpflichtig werden, nach einem speziellen pädagogischen Konzept gezielt auf 

die Schule vorbereitet werden. 
6
 Unter Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Mitarbeiterinnen zu 

verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbil-

dung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen mit der 

vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur 
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Führung der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilpädagogin“ erwor-

ben haben. 

 

4. Mitarbeiter im Sozialdienst 

Entgeltgruppe 2 

Fürsorgerisch tätige Mitarbeiter ohne entsprechende Ausbildung 
1 

Entgeltgruppe 4 

Fürsorgerisch tätige Mitarbeiter mit einer förderlichen mindestens einjährigen 

Ausbildung
 1, 2

 

Entgeltgruppe 8 

Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen mit einer 

förderlichen Fachschulausbildung
 3, 4, 5 

Entgeltgruppe 9 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit entsprechender Tätigkeit sowie sons-

tige Mitarbeiter, die aufgrund einer gleichwertigen 
7
 abgeschlossenen 

Fachhochschulausbildung entsprechende Tätigkeiten ausüben 
3, 6

 

2. Sozialsekretäre 

3. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit entsprechender Tätigkeit sowie sons-

tige Mitarbeiter, die aufgrund einer gleichwertigen
 7

 abgeschlossenen 

Fachhochschulausbildung entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwie-

rigen Tätigkeiten
 3, 8

  

(Mitarbeiter in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-

penzulage in Höhe von 110 Euro.) 

Entgeltgruppe 10 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund einer 

gleichwertigen
 7

 abgeschlossenen Fachhochschulausbildung entsprechende 

Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 

besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 

heraushebt
 3

 

Entgeltgruppe 11 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 

einer gleichwertigen
 7

 abgeschlossenen Fachhochschulausbildung entspre-
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chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-

rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt
 3
 

2. Referenten im Diakonischen Amt mit abgeschlossener Fachhochschulaus-

bildung (Diplom oder Bachelor) 

Entgeltgruppe 12 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 

einer gleichwertigen
 7

 abgeschlossenen Fachhochschulausbildung entspre-

chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 

verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraus-

hebt
 3
 

 

Anmerkungen 
1
 Fürsorgerische Aufgaben können insbesondere solche in der Jugend-, Erwach-

senen- und Altenarbeit sein, sofern es sich nicht um soziale Rand- oder Prob-

lemgruppen im Sinne der Anmerkung 3 handelt. 
2
 Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten die Aus-

bildung als Altenpflegerin, Familienpflegehelferin oder Kinderpflegerin sowie 

eine andere fachbezogene mindestens einjährige Ausbildung. 
3
 Sozialarbeiter und Sozialpädagogen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 

solche mit staatlicher Anerkennung. Ihnen stehen die nach vierjährigem Studium 

an einer Fachhochschule graduierten Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 

gleich. Ferner stehen ihnen die früheren Jugendleiterinnen mit staatlicher Prü-

fung gleich.  

Eine Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen im Sinne dieses Tätigkeits-

merkmals liegt insbesondere dann vor, wenn sich die wahrzunehmenden Aufga-

ben auf die Fürsorge gegenüber sozialen Rand- oder Problemgruppen oder zu 

diesen Gruppen gehörende Einzelpersonen beziehen und die Anforderungen 

denjenigen entsprechen, die typischerweise an Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung gestellt werden, z. B. in der offenen Jugendarbeit 

mit überwiegend sozial gefährdeten oder geschädigten Jugendlichen. 
4 

Als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten die Aus-

bildung als Altenpflegerin, Familienpflegerin, Krankenschwester oder Erziehe-

rin sowie eine fachbezogene mindestens zweijährige Fachschulausbildung. 
5
 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch Fachanleiter in Jugendwerkstätten 

eingruppiert. 
6 

Als entsprechende Tätigkeit ist auch die Tätigkeit von Mitarbeitern als Leiter 

einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit we-

sentlichen Erziehungsschwierigkeiten anzusehen, sofern die Leitungsfunktion 

ausdrücklich übertragen worden ist. 
7
 Als gleichwertige Ausbildung gilt eine solche auf pädagogischem, religions- 

oder gemeindepädagogischem Gebiet. 
8
 Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

a) Beratung von Suchtmittelabhängigen, 
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b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen, 

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für 

ehemalige Heimbewohner, 

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für 

ehemalige Strafgefangene, 

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Entgelt-

gruppe 9. 

Darüber hinaus ist Voraussetzung für die Eingruppierung in diese Fall-

gruppe in jedem Falle eine Tätigkeit auf regionaler Ebene, z. B. auf Kir-

chenbezirksebene. 

 

5. Küster/Kirchner, Hausmeister, Kraftfahrer 

Entgeltgruppe 1 

Küster/Kirchner oder Hausmeister ohne entsprechende Ausbildung mit ein-

fachster Tätigkeit 

Entgeltgruppe 2 

Küster/Kirchner oder Hausmeister mit einfacher Tätigkeit
 1
 

Entgeltgruppe 3 

1. Küster/Kirchner oder Hausmeister 

2. Kraftfahrer 

Entgeltgruppe 4 

1. Küster/Kirchner oder Hausmeister mit schwierigen Tätigkeiten
 2

 

2. Mitarbeiter wie zu Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 2 mit erfolgreich abge-

schlossener Ausbildung im Kraftfahrzeug- oder Schlosserhandwerk mit 

einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 

Entgeltgruppe 5 

1. Mitarbeiter wie zu Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abge-

schlossener Ausbildung in einem für die konkrete Tätigkeit einschlägig 

anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-

tens drei Jahren
 3

 in entsprechender Tätigkeit 

2. Kraftfahrer in Stellen mit besonderer Bedeutung 
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Entgeltgruppe 6 

1. Mitarbeiter wie zu Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 in hochwertigen tätigkei-

ten
 4
 

2. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, denen mehrere Mitarbeiter 

ab der Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 1 mit einem Beschäftigungsumfang von 

jeweils mindestens 30 % durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-

stellt sind
 5
 

Entgeltgruppe 7 

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 in besonders hochwertigen Tä-

tigkeiten
 6

 

 

Anmerkungen 
1
 Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 

fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-

lernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 

und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erfor-

derlich sind. 
2 

Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 

Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. Danach müssen Tätigkei-

ten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick An-

forderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise 

von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann. 
3 

Eine einschlägige Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die in der Berufsaus-

bildung vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen 

Zusammenhang mit den wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkten des Mitarbeiters 

aufweisen. Dies kann insbesondere bei Berufsausbildungen in den Berufsfeldern 

Metallbau, Anlagenbau, Installation, Montiererinnen und Montierer, Kraftfahr-

zeug- oder Schlosserhandwerk, Elektroberufe, Bauberufe und Holzverarbeitung 

der Fall sein. 
4 

Hochwertige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die an das Überlegungsvermögen und 

das fachliche Geschick des Mitarbeiters Anforderungen stellen, die über das 

Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgrup-

pe 5 verlangt werden kann. 
5 

Die ausdrückliche Anordnung zur Unterstellung von Mitarbeitern muss durch 

den Anstellungsträger mit Dienstanweisung erfolgen.  
6 

Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwer-

tigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. 
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6. Mitarbeiter im Friedhofswesen 

Entgeltgruppe 1 

Friedhofsmitarbeiter ohne entsprechende Ausbildung mit einfachster Tätigkeit 

Entgeltgruppe 2 

Friedhofsmitarbeiter ohne entsprechende Ausbildung mit einfacher Tätigkeit
 7

 

Entgeltgruppe 3 

Friedhofsmitarbeiter ohne entsprechende Ausbildung mit schwieriger Tätig-

keit
 7
 

Entgeltgruppe 4 

1. Friedhofsmitarbeiter mit schwieriger Tätigkeit, die durch ausdrückliche 

Anordnung mit der fachlichen Anleitung und Beaufsichtigung von einem 

oder mehreren Friedhofsmitarbeitern ohne entsprechende Ausbildung be-

traut sind und über eine für die Tätigkeit förderliche abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder zertifizierte Zusatzqualifikation verfügen
 7

 

2. Friedhofsmitarbeiter in Stellen nach Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 1 wäh-

rend einer berufsbegleitenden beruflichen Weiterbildung zu einem aner-

kannten Berufsabschluss als Gärtner oder einem anerkannten Berufsab-

schluss – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau7 

3. Friedhofsmitarbeiter in der Tätigkeit von Friedhofsverwaltern
 4
 kleiner 

Friedhöfe
 3
 mit einer für die Tätigkeit förderlichen abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder zertifizierten Zusatzqualifikation
 7

 

Entgeltgruppe 5 

1. Friedhofsmitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss und entsprechender Tätigkeit
 6, 7

 

2. Friedhofsmitarbeiter in der Tätigkeit von Friedhofsverwaltern
 4
 kleiner 

Friedhöfe
 3
 mit einer für die Tätigkeit förderlichen abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder zertifizierten Zusatzqualifikation während einer be-

rufsbegleitenden beruflichen Weiterbildung zu einem anerkannten Berufs-

abschluss – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
 7
 

Entgeltgruppe 6 

1. Friedhofsmitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6

, die durch ausdrückliche Anord-
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nung als ständige Vertreter von Friedhofsverwaltern
 4
 mittlerer Friedhöfe

 3
 

(EG 8, Fallgruppe 2) bestellt sind
 7

  

2. Friedhofsverwalter
 4
 kleiner Friedhöfe

 3
 mit abgeschlossener Berufsausbil-

dung als Gärtner oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6, 7

 

3. Friedhofsmitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6

 in Stellen mit größerer Verantwor-

tung
 7
 

Entgeltgruppe 7 

1. Friedhofsverwalter
 4
 mehrerer kleiner Friedhöfe

 3
 mit abgeschlossener Be-

rufsausbildung als Gärtner oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6, 7

 

2. Friedhofsmitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6

, die durch ausdrückliche Anord-

nung als ständige Vertreter von Friedhofsverwaltern
 4

 größerer Friedhöfe
 3
 

(EG 9, Fallgruppe 4) bestellt sind
 7

 

3. Friedhofsmitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss
 6

, die durch ausdrückliche Anord-

nung mindestens drei Friedhofsmitarbeiter (mit mindestens förderlichem 

Berufsabschluss oder zertifizierter Zusatzqualifikation) fachlich anleiten 

und beaufsichtigen
 7
 

Entgeltgruppe 8 

1. Friedhofsmitarbeiter mit Gärtnermeisterabschluss 
1
 oder vergleichbarem 

Berufsabschluss und entsprechender Tätigkeit
 7
 

2. Friedhofsverwalter
 4
 mittlerer Friedhöfe

 3
 mit Gärtnermeisterabschluss1 

oder vergleichbarem Berufsabschluss mit entsprechender Tätigkeit, sowie 

sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

Erfahrungen eine entsprechende Tätigkeit ausüben
 5, 7

 

Entgeltgruppe 9 

1. Friedhofsmitarbeiter mit Gärtnermeisterabschluss
 1

 oder vergleichbarem 

Berufsabschluss, die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8, Fallgruppe 1 

herausheben, dass sie in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit 

einem höheren Maß von Verantwortung beschäftigt sind
 7
  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

2. entfällt 
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3. Friedhofsmitarbeiter mit Gärtnermeisterabschluss
 1

 oder vergleichbarem 

Berufsabschluss, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertre-

ter von Friedhofsverwaltern
 4
 großer Friedhöfe

 3
 (EG 9, Fallgruppe 6) be-

stellt sind, sowie sonstige Mitarbeiter die aufgrund gleichwertiger Fähig-

keiten und ihrer Erfahrungen eine entsprechende Tätigkeit ausüben
 5, 6, 7

 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

4. Friedhofsverwalter
 4
 größerer Friedhöfe

 3
 mit Gärtnermeisterabschluss

 1
 

oder vergleichbarem Berufsabschluss, sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-

grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen eine entsprechen-

de Tätigkeit ausüben
 5, 6, 7

  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

5. entfällt 

6. Friedhofsverwalter
 4
 großer Friedhöfe

 3
 mit Gärtnermeisterabschluss

 1
 oder 

vergleichbarem Berufsabschluss, sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen eine entsprechende Tä-

tigkeit ausüben
 5, 6,  7

 

 

[Anmerkungen] 
1
 Gärtnermeister sind Mitarbeiter, die diese Bezeichnung nach den geltenden 

Ausbildungsordnungen führen dürfen, nachdem sie die Gärtnermeisterprüfung 

vor einem entsprechenden Prüfungsausschuss bestanden haben. Die Tätigkeit 

als Meister erfordert als wichtiges Merkmal die Erfüllung typischer Aufsichts-

funktionen. 
2
 entfällt 

3
 Kleine Friedhöfe sind bis zu 3 ha groß. Bei einer durchschnittlichen Bestat-

tungszahl von mindestens 100 Bestattungen pro Jahr (Durchschnitt der letzten 

fünf Jahre) sind diese Friedhöfe den mittleren Friedhöfen zuzurechnen. Mittlere 

Friedhöfe umfassen eine Fläche von 3 ha bis 5 ha. Friedhöfe, die eine Fläche 

von 5 ha überschreiten, sind größere Friedhöfe. Große Friedhöfe umfassen eine 

Fläche von mehr als 10 ha. Verwaltet der Mitarbeiter mehrere Friedhöfe, ist de-

ren Gesamtfläche maßgebend. 
4
 Friedhofsverwalter ist derjenige Mitarbeiter, der den Friedhof eigenverantwort-

lich leitet. 
5
 Gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 

liegen vor bei Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Gärtner 

oder vergleichbarem Berufsabschluss oder nach abgelegter Leistungsprüfung 

für Friedhofsmitarbeiter6 und einer insgesamt sechsjährigen Bewährung als 

Friedhofsmitarbeiter, mindestens davon drei Jahre in der der Fallgruppe ent-

sprechenden Tätigkeit. 
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6
 Hiernach sind bei gleicher Tätigkeit auch Friedhofsmitarbeiter eingruppiert, die 

eine Leistungsprüfung für Friedhofsmitarbeiter erfolgreich absolviert haben. 

Die Leistungsprüfung für Friedhofsmitarbeiter wurde bis 2015 vor dem beim 

Landeskirchenamt gebildeten Prüfungsausschuss nach mehrjähriger Qualifizie-

rung abgelegt. 
7
 Es wird für jedes handgeschachtete Erdgrab ein Grabmacherzuschlag in Höhe 

von 60 € gezahlt. 

 

7. Leiter von Freizeitheimen, Mitarbeiterinnen in der Haus-

wirtschaft 

Entgeltgruppe 1 

Mitarbeiterinnen im Haus- oder Küchendienst mit einfachsten Tätigkeiten 

(z. B. Essen- und Getränkeausgabe, Garderobenpersonal, Serviererinnen, 

Hausarbeiterinnen, Reiniger in Außen- und Innenbereichen) 

Entgeltgruppe 2 

Mitarbeiterinnen im Haus- oder Küchendienst mit einfachen Tätigkeiten 

Entgeltgruppe 3 

Mitarbeiterinnen im Haus- oder Küchendienst mit Tätigkeiten, die eine abge-

schlossene mindestens zweijährige Ausbildung erfordern 

Entgeltgruppe 4 

Mitarbeiterinnen im Haus- oder Küchendienst mit Tätigkeiten, die eine abge-

schlossene mindestens dreijährige Ausbildung erfordern (z. B. Hauswirtschaf-

terinnen, Köchinnen)
 1
 

Entgeltgruppe 5 

Mitarbeiterinnen im Haus- oder Küchendienst mit einer abgeschlossenen min-

destens dreijährigen Ausbildung als Leiterinnen größerer Arbeitsbereiche
 1, 2

 

Entgeltgruppe 6 

1. Mitarbeiterinnen wie EG 5 mit Meisterprüfung (z. B. Hauswirtschafts-

meisterinnen, Küchenmeisterinnen) 

2. Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
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Entgeltgruppe 7 

1. Staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterinnen/Oekotrophologinnen in einer 

entsprechenden Tätigkeit 

2. Leiter von Freizeitheimen mit Vollverpflegung und einer Durchschnittsbe-

legung von weniger als 60 Plätzen
 3

 

Entgeltgruppe 8 

1. Staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterinnen/Oekotrophologinnen in Stel-

len mit besonderer Verantwortung 

2. Leiter wie zu EG 7 Fallgruppe 2 in Heimen mit einer Durchschnittsbele-

gung von mindestens 60 Plätzen
 3
 

Entgeltgruppe 9 

Graduierte Hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen/Oekotrophologinnen mit 

staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 

 

Anmerkungen 
1
 Hierunter zählen auch Mitarbeiterinnen mit bisheriger Facharbeiterprüfung, 

wenn diese zur Zeit der Eingruppierung eine dreijährige Ausbildung sein würde. 
2
 Größere Arbeitsbereiche sind solche in Einrichtungen und Heimen mit einer 

Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bzw. einer Durchschnittsver-

pflegung von mindestens 50 Vollportionen. 
3
 Hierunter zählen nicht Mitarbeiter, die Freizeitheime mit Selbstversorgung be-

treuen, auch wenn auf Wunsch Vollverpflegung angeboten wird. 

 

8. Mitarbeiter in der allgemeinen Verwaltung
1
 

Entgeltgruppe 1 

Mitarbeiter in der Verwaltung mit einfachsten Tätigkeiten 

Entgeltgruppe 2 

Mitarbeiter in der Verwaltung mit einfachen Tätigkeiten
 2

 

Entgeltgruppe 3 

Mitarbeiter in der Verwaltung mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einar-

beitung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgrup-

pe 2 hinausgeht. 
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Entgeltgruppe 4 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung mit schwierigen Tätigkeiten
 3

 

2. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-

geltgruppe 3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche 

Fachkenntnisse erfordert
 4
 

Entgeltgruppe 5 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung mit Tätigkeiten, die gründliche Fachkennt-

nisse erfordern
 4
 

2. Mitarbeiter in einer Kassenverwaltung als Buchhalter  

Entgeltgruppe 6 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit, gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse erfordert
 5, 6

 

2. Ephoralsekretärinnen 

3. Mitarbeiter, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errech-

nung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge sowie 

Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-

Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Be-

rechnung verantwortlich vornehmen
 7
 

Entgeltgruppe 7 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse und zu mindestens einem Fünftel selbstständige Leistun-

gen erfordert
 6, 8

 

Entgeltgruppe 8 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistungen 

erfordert
 6, 8

 

2. Mitarbeiter in einer Kassenverwaltung als Sachbearbeiter 

Entgeltgruppe 9 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordert
 6, 8

  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6)  
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2. Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-

gruppe 3 heraushebt, dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen 

Verhältnisse die für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder 

Versorgungsbezüge sowie Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und 

Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonsti-

gen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten 

(z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und 

der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) 

und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

3. Mitarbeiter in der Verwaltung mit Qualifikation für den gehobenen kirch-

lichen Verwaltungsdienst oder einer anderen mindestens gleichwertigen 

Verwaltungsausbildung, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fach-

kenntnisse und selbstständige Leistungen erfordert
 8, 9

 

4. Mitarbeiter in der Verwaltung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fall-

gruppe 3 heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist 

Entgeltgruppe 10 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung mit Qualifikation für den gehobenen kirch-

lichen Verwaltungsdienst oder einer anderen, mindestens gleichwertigen 

Verwaltungsausbildung, deren Tätigkeit sich durch die besondere Schwie-

rigkeit und Bedeutung ihres Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 4 heraushebt 

2. Leiter von Kassenverwaltungen mit Mitarbeiterstellen im Umfang bis 

zu 10 VzÄ 

Entgeltgruppe 11 

1. Mitarbeiter in der Verwaltung mit Qualifikation für den gehobenen kirch-

lichen Verwaltungsdienst oder einer anderen, mindestens gleichwertigen 

Verwaltungsausbildung, deren Tätigkeit sich durch das Maß ihrer Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt 

2. Leiter von Kassenverwaltungen mit Mitarbeiterstellen im Umfang von 

mehr als 10 VzÄ 

Entgeltgruppe 12 

Mitarbeiter in der Verwaltung mit Qualifikation für den gehobenen kirchli-

chen Verwaltungsdienst oder einer anderen, mindestens gleichwertigen Ver-
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waltungsausbildung, deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung ih-

res Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt 

 

Anmerkungen 
1
 Dieser Abschnitt findet gleichzeitig Anwendung für die Eingruppierung nach den 

allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen (vgl. die Vorbemerkungen, Ziffer 3). Der dafür 

maßgebliche Wortlaut ist jeweils durch Kursivdruck hervorgehoben. 
2 

Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-

dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 

oder Anlernphase hinausgeht. Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 

solche erforderlich sind. 
3 

Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung 

i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-

danklicher Arbeit. Hiernach sind bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen 

auch eingruppiert: 

- Verwaltungsmitarbeiter der ephoralen Jugendarbeit, 

- Verwaltungsmitarbeiter in Ephoralkanzleien, sofern sie nicht als Ephoral-

sekretärin des Kirchenbezirkes tätig sind. 
4 

Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, 

Arbeitsrechtsregelungen usw. des Aufgabenkreises. 
5
 Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 

gesamte Gebiet der Verwaltung, in der der Mitarbeiter tätig ist, zu beziehen. Der 

Aufgabenkreis des Mitarbeiters muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim 

Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß be-

arbeitet werden kann. 
6
 Den Nachweis, Aufgaben mit diesen Tätigkeitsmerkmalen wahrnehmen zu kön-

nen, erbringen in der Regel Mitarbeiter, die die Angestelltenprüfung I erfolg-

reich abgelegt haben. 
7 

Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten im Sinne dieses 

Tätigkeitsmerkmals gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. Kin-

dergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und vermögenswirksame Leistun-

gen. 
8
 Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative. Eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derungen nicht erfüllen. 
9 

Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Ent-

geltgruppen 6 bis 8 sowie in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 geforderten 

gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der 

Breite nach. Mit der Ausbildung für den gehobenen kirchlichen Verwaltungs-

dienst und mit einer anderen, mindestens gleichwertigen Verwaltungsausbildung 

werden gründliche, umfassende Fachkenntnisse vermittelt (Fachhochschulaus-

bildung). Es gilt die Vorbemerkung Nr. 6 zu allen Eingruppierungen. 
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9. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung 

Entgeltgruppe 13 

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit
 1
 

Entgeltgruppe 14 

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit, denen mindestens drei Mitarbeiter der Entgelt-

gruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind
 1
 

2. Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit, die sich durch besondere Schwierigkeit und Be-

deutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt
 1, 2

 

Entgeltgruppe 15 

Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit, die sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-

antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 2 heraushebt
 1, 3

 

 

Anmerkungen 
1
 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen 

sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hoch-

schulen anerkannt sind.  

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das 

Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit 

einer Masterprüfung beendet worden ist. Diesen Prüfungen steht eine Promotion 

oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophi-

schen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 

Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach den 

einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist.  

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn 

der Master an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Lauf-

bahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröff-

net; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren 

erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Beamten-

recht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechen-

den Qualifikationsebene gefordert ist.  

Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die 

Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-

tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlä-

gige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hoch-
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schulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Ab-

schluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne etwaige 

Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. Ein Bachelorstudi-

engang erfüllt diese Voraussetzungen auch dann nicht, wenn mehr als sechs Se-

mester für den Abschluss vorgeschrieben sind.  

Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wis-

senschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde 

dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
2
 Pfarrer sind hiernach nur eingruppiert, wenn ihnen eine Pfarrstelle nach Besol-

dungsgruppe A 14 übertragen wurde. 
3
 Das Maß der Verantwortung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals ist dann gege-

ben, wenn eine Tätigkeit ausgeübt wird, die in der Landeskirche üblicherweise 

Pfarrern oder Kirchenbeamten übertragen wird und diese in dieser Tätigkeit 

nach Besoldungsgruppe A 15 besoldet würden. 

 

_________________________ 
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Anlage 2 

Entgelttabelle 

(zu § 14 KDVO) 

(monatlich in €) 

gültig ab 1. November 2023 
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Anlage 3 

Entgelttabelle Erziehungsdienst 

(zu § 14 Abs. 3 KDVO) 

(monatlich in €) 

gültig ab 1. Januar 2024 
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Anlage 3 

Beschäftigungssicherung 

(zu § 24 Abs. 2 KDVO) 

 

§ 1 

Vorübergehende wirtschaftliche Notlage 

Eine wirtschaftliche Notlage ist anzunehmen, wenn die Einrichtung oder ein 

wirtschaftlich selbstständig arbeitender Teil nicht in der Lage ist oder kurzfris-

tig sein wird, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Ver-

pflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen und wenn ein im 

Einvernehmen zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung vorge-

schlagener Wirtschaftsprüfer oder sonstiger Sachverständiger dies bestätigt. 

 

§ 2 

Vorübergehende Absenkung der Personalkosten 

Zur Abwendung betriebsbedingter Kündigungen infolge einer festgestellten 

wirtschaftlichen Notlage i. S. des § 1 kann für die Mitarbeiter einer Einrich-

tung i. S. des § 1 durch Dienstvereinbarung zwischen der Leitung und der 

Mitarbeitervertretung festgelegt werden, dass die Personalkosten vorüberge-

hend bis zu maximal zehn Prozent abgesenkt werden können,   

z. B. durch: 

a) Reduzierung oder Wegfall der jährlichen Sonderzahlung, 

b) Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, 

c) Reduzierung sonstiger Entgeltbestandteile. 

In der Dienstvereinbarung kann festgelegt werden, dass der einzelne Mitarbei-

ter gegenüber der Leitung erklären kann, welche der Möglichkeiten der Buch-

staben a) bis c) er in Anspruch nehmen will. 

 

§ 3 

Dienstvereinbarung 

(1) Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstvereinbarung gemäß § 2 ist, 

dass der Anstellungsträger der Mitarbeitervertretung vor Abschluss der 

Dienstvereinbarung die wirtschaftliche Situation der Einrichtung darlegt. Dazu 
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ist der Einblick in die dafür erforderlichen Unterlagen zu gewähren und die 

unmittelbare Unterrichtung durch den Prüfer gemäß § 1 zu ermöglichen. Lei-

tung und Mitarbeitervertretung haben vor Abschluss der Dienstvereinbarung 

zu prüfen, ob es andere Möglichkeiten zur Überwindung der wirtschaftlichen 

Notlage gibt. 

(2) Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen 

werden: 

1. die Gründe, die zur vorübergehenden Absenkung führen; 

2. die Bereitschaftserklärung des Anstellungsträgers, ein Konzept zur Über-

windung der wirtschaftlichen Notlage bis zu einem festzulegenden Zeit-

punkt zu entwickeln; 

3. die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Mitarbeitervertre-

tung und Leitung, in dem laufend die Umsetzung des Konzeptes zur 

Überwindung der wirtschaftlichen Notlage beraten wird. Der Ausschuss 

hat während der Laufzeit zu prüfen, ob die Senkung der Personalkosten in 

der vereinbarten Höhe notwendig ist. Die Mitglieder der Dienststellenlei-

tung und die Mitglieder der Mitarbeitervertretung des Ausschusses sind 

berechtigt, zu den Sitzungen sachkundige Personen gemäß § 25 MVG 

hinzuzuziehen; 

4. die Verpflichtung des Anstellungsträgers, während der Laufzeit der 

Dienstvereinbarung keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen; 

5. ob und welche Mitarbeiter aus sozialen Gründen ganz oder teilweise von 

der vorübergehenden Absenkung ausgenommen werden sollen; 

6. die Laufzeit der vorübergehenden Absenkung festzulegen und die Ver-

pflichtung des Anstellungsträgers, nach Ende der Laufzeit die festgelegten 

Bezüge gemäß der KDVO zu bezahlen. Die Laufzeit soll zwölf Monate 

nicht überschreiten. Der Neuabschlusseiner Dienstvereinbarung ist zuläs-

sig. 

(3) Mitarbeitervertretung und Leitung sind berechtigt, die Dienstvereinbarung 

jederzeit fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist 

insbesondere gegeben, wenn die Dienststellenleitung gegen das Kündigungs-

verbot gemäß Absatz 2 Nr. 4 verstößt oder ein Betriebsübergang gemäß 

§ 613 a BGB stattfindet. Verstößt die Dienststellenleitung gegen das Kündi-

gungsverbot gemäß Absatz 2 Nr. 4, sind den aufgrund einer solchen Kündi-

gung ausscheidenden Mitarbeitern die nach § 2 nicht gezahlten Entgeltbe-

standteile beim Ausscheiden nachzuzahlen. Die Laufzeit der Dienstvereinba-
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rung endet vorfristig, wenn die Mitarbeitervertretung nicht mehr besteht und 

Neuwahlen nicht eingeleitet sind. 

(4) Die Dienstvereinbarung ist vor ihrem Abschluss dem Landeskirchenamt 

zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vo-

raussetzungen der Absätze 1 bis 3 eingehalten sind. 

 

_________________________ 
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Anlage 4 

Zuordnung der Vergütungsgruppen 

der Vergütungsgruppenpläne A und B  

zu den Entgeltgruppen 

für am 31. Dezember 2007 / 1. Januar 2008 vorhandene Mitarbeiter  

für die Überleitung 

(zu § 37 KDVO) 

Entgelt

gelt-

gruppe 

Vergütungsgruppenplan A Vergütungsgruppenplan B 

15 
Keine Stufe 6 

Ia 
Keine 

14 

Keine Stufe 6 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 

Ib nach Aufstieg aus IIa 

Keine 

13 
Keine Stufe 6 

IIa mit und ohne ausstehendem Aufstieg nach Ib 
Keine 

12 

Keine Stufe 6 

IIa nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

Keine 

11 

Keine Stufe 6 

III ohne Aufstieg nach IIa 

III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

Keine 

10 

Keine Stufe 6 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

Va in den ersten sechs Monaten der Berufsaus-

übung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa 

(Zuordnung zu Stufe 1) 

Keine 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 

IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg 

nach IVa (keine Stufe 6)  

IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6) 

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (keine 

Stufe 6) 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren 

in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in 

Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

Keine 
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8 

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 

Vc nach Aufstieg aus VIb 

H 8 a 

H 8 mit ausstehendem Aufstieg nach H 8 a 

H 7 mit ausstehendem Aufstieg nach H 8 und H 8a 

7 Keine 

H 7 a 

H 7 mit ausstehendem Aufstieg nach H 7 a 

H 7 nach Aufstieg aus H 6 

H 6 mit ausstehendem Aufstieg nach H 7 und H 7 a 

6 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc 

VIb nach Aufstieg aus VII 

H 6 a 

H 6 mit ausstehendem Aufstieg nach H 6 a 

H 6 nach Aufstieg aus H 5 

H 5 mit ausstehendem Aufstieg nach H 6 und H 6 a 

5 

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 

VII ohne Aufstieg nach VIb 

VII nach Aufstieg aus VIII 

H 5 a 

H 5 mit ausstehendem Aufstieg nach H 5 a 

H 5 nach Aufstieg aus H 4 

H 4 mit ausstehendem Aufstieg nach H 5 und H 5 a 

4 Keine 

H 4 a 

H 4 mit ausstehendem Aufstieg nach H 4 a 

H 4 nach Aufstieg aus H 3 

H 3 mit ausstehendem Aufstieg nach H 4 und H 4 a 

3 

Keine Stufe 6  

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

VIII nach Aufstieg aus IXb 

H 3 a 

H 3 nach Aufstieg aus H 2 mit ausstehendem Auf-

stieg nach H 3 a 

H 2 mit ausstehendem Aufstieg nach H 3 und H 3a 

2 Ü Keine 

H 2 a 

H 2 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 a 

H 2 nach Aufstieg aus H 1 

H 1 mit ausstehendem Aufstieg nach H 2 und H 2 a 

2 

IXa 

IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII 

IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa 

IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 

X (keine Stufe 6) 

Keine 

1 Keine Keine 
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Anlage 5 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungsgruppen  

der Vergütungsgruppenpläne A und B zu den Entgeltgruppen  

für ab dem 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2012 

stattfindende Eingruppierungsvorgänge 

(zu § 45 KDVO) 

Entgelt-

gruppe 
Vergütungsgruppenplan A Vergütungsgruppenplan B 

15 
keine Stufe 6 

Ia 
- 

14 
keine Stufe 6 

Ib ohne Aufstieg nach Ia 
- 

13 
keine Stufe 6 

IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 
- 

12 
keine Stufe 6 

III mit Aufstieg nach IIa 
- 

11 

keine Stufe 6 

III ohne Aufstieg nach IIa 

IVa mit Aufstieg nach III 

- 

10 

keine Stufe 6 

IVa ohne Aufstieg nach III 

IVb mit Aufstieg nach IVa 

Va in den ersten sechs Monaten der Berufsaus-

übung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa 

- 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 

Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren 

in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 

Stufen 5 und 6) 

Keine 

8 
Vc mit Aufstieg nach Vb 

Vc ohne Aufstieg nach Vb 
H 7 mit Aufstieg nach H 8 und H 8a 

7 Keine H 6 mit Aufstieg nach H 7 und H 7 a 

6 
VIb mit Aufstieg nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc 
H 5 mit Aufstieg nach H 6 und H 6 a 

5 
VII mit Aufstieg nach VIb 

VII ohne Aufstieg nach VIb 
H 4 mit Aufstieg nach H 5 und H 5 a 

4 Keine H 3 mit Aufstieg nach H 4 und H 4 a 
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3 

Keine Stufe 6 

VIII mit Aufstieg nach VII 

VIII ohne Aufstieg nach VII 

H 2 mit Aufstieg nach H 3 und H 3 a 

2 Ü Keine H 1 mit Aufstieg nach H 2 und H 2 a 

2 

IXb mit Aufstieg nach VIII 

IXb mit Aufstieg nach IXa 

X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 

Keine 

1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 

- Garderobenpersonal 

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 

- Servierer/innen 

- Hausarbeiter/innen 

- Hausgehilfe/Hausgehilfin 

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von den bisherigen Zuordnungen zu Vergütungsgruppen. 
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Anlage 6 

Einführung von Kurzarbeit 

(zu § 24 Abs. 3 KDVO) 

 

§ 1 

Grund der Kurzarbeit 

(1) Kirchliche Dienstverhältnisse beruhen auf einem gegenseitigen Treuever-

hältnis und gründen in einem Berufungsverständnis, das sich aus dem Auftrag 

der Kirche ergibt. Dies gilt für Aufgaben im Verkündigungsdienst, aber eben-

so für alle weiteren Aufgaben. Alle Mitarbeitenden der Landeskirche bilden in 

diesem Sinne eine Dienstgemeinschaft. 

(2) Die Vereinbarung von Kurzarbeit kommt nur in Betracht im Falle von er-

heblichen Arbeitsausfällen im Sinne des § 96 SGB III in den Einrichtungen 

oder Teilen von Einrichtungen im Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsrege-

lung. 

(3) Vor der Einführung von Kurzarbeit sind alle weiteren Kompensationsmög-

lichkeiten (Abbau von Vorjahresurlaub, Überstundenkontingenten oder sons-

tigen Zeitguthaben) nach Maßgabe von § 96 Absatz 4 SGB III auszuschöpfen; 

hiervon ausgenommen bleibt der Bestand von Arbeitszeitkonten gemäß 

§ 10 KDVO. 

 

§ 2 

Dauer und Umfang der Kurzarbeit, 

betroffener Personenkreis 

(1) In der Dienstvereinbarung mit der zuständigen Mitarbeitervertretung zur 

Einführung von Kurzarbeit sind unter anderem der persönliche Geltungsbe-

reich sowie Beginn und Dauer der Kurzarbeit zu regeln. Die Kurzarbeit ist 

längstens auf den Zeitraum des erheblichen Arbeitsausfalls im Sinne des 

§ 96 SGB III beschränkt. 

(2) Kurzarbeit gilt grundsätzlich für alle Personen, die im Geltungsbereich 

dieser Arbeitsrechtsregelung beschäftigt sind. Die Kurzarbeit gilt nicht für 

folgende Personen: 

1. Auszubildende und BA- bzw. Werkstudenten sowie das mit der Ausbil-

dung beauftragte Personal, 



Kirchliche DienstvertragsO ARK 3.5.2 

Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 91 

2. Beschäftigte, deren Dienstverhältnis während des Kurzarbeitszeitraums 

aufgrund Kündigung oder Aufhebungsvertrag endet, 

3. Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch 

nehmen werden, und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in den 

Bemessungszeitraum des Elterngeldes gemäß § 2 Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz (BEEG ) fallen wird, 

4. Beschäftigte in Altersteilzeit, 

5. Geringfügig Beschäftigte, 

6. Arbeitnehmer, bei denen die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug 

von Kurzarbeitergeld nach § 98 SGB III nicht vorliegen. 

(3) Kann der erhebliche Arbeitsausfall früher als erwartet wieder vermieden 

werden, ist Kurzarbeit mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu beenden. 

Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit zu verlängern oder zu verändern, 

bedarf es der erneuten Vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung. 

 

§ 3 

Zahlung des Kurzarbeitergeldes, 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Jahressonderzahlung 

(1) Das Kurzarbeitergeld wird zum Zeitpunkt der üblichen monatlichen Ent-

geltzahlungen durch den Anstellungsträger gezahlt. Dies gilt unabhängig von 

dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit. 

(2) Für die Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gemäß 

§ 20 KDVO gilt § 19 KDVO entsprechend. 

(3) Für die Anwendung sonstiger Bestimmungen bleiben die Kürzungen der 

arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit und die sich daraus ergebende Min-

derung des Entgelts außer Betracht. Die Jahressonderzahlung wird aus dem 

Entgelt, das ohne Kurzarbeit zu gewähren wäre, gemäß § 18 KDVO gezahlt. 

 

§ 4 

Zuschuss zum Kurzarbeitergeld 

(1) Diejenigen Mitarbeiter, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten 

vom Anstellungsträger neben dem Kurzarbeitergeld eine Aufstockung auf 

80 Prozent des vor Einführung der Kurzarbeit zustehenden Nettoentgeltes 

(Zuschuss zum Kurzarbeitergeld). Die Höhe des Zuschusses entspricht der 

Differenz aus 80 % des ohne Kurzarbeit zustehenden Nettoentgelts und der 
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Nettoentgeltdifferenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-

Entgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt gemäß § 106 

SGB III. 

(2) Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen Ent-

geltauszahlung gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt der 

Agentur für Arbeit. 

(3) Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden zu zahlende Vergütung, 

Kurzarbeitergeld und Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gesondert ausgewiesen. 

 

§ 5 

Anzeigepflicht 

Der Anstellungsträger hat den Arbeitsausfall der zuständigen Agentur für Ar-

beit nach Maßgabe des Dritten Buches Sozialgesetzbuch anzuzeigen sowie 

Kurzarbeitergeld zu beantragen und stellt der Mitarbeitervertretung alle In-

formationen für ihre Stellungnahme nach § 99 Absatz 1 SGB III zur Verfü-

gung. 

 

§ 6 

Kündigungsschutz 

Während der Kurzarbeit ist der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigun-

gen von Mitarbeitern, die sich in Kurzarbeit befinden, nicht zulässig. 

 

_________________________ 

 


